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Der Senat verkindet das nachstehende von der Blirgerschaft (Landtag) beschlossene
Gesetz:

Teil |
Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan

§1
Feststellung des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan wird vor'Beginn des Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz
festgestellt. Mit dem Haushaltsgesetz wird nur der Gesamtplan (8 13 Abs. 4) verkiindet.

(2) Fur die Aufstellung und Ausfuhrung des Haushaltsplans sind Informations- und
Steuerungsinstrumente einzusetzen, die ein Fach- und Finanzcontrolling ermdéglichen. Im
Rahmen der dezentralen Verantwortung soll durch Gesetz oder Haushaltsplan fur die
jeweilige Organisationseinheit bestimmt werden, welche

1. Einnahmen fUr bestimmte Zwecke verwendet werden sollen,
2. Ausgaben ubertragbar sind und

3. Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen jeweils gegenseitig oder einseitig
deckungsfahig sind.
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§ 1a
Produkthaushalt

Zum Zwecke eines Fach- und Finanzcontrollings im Sinne des § 1 Absatz 2 kann
erganzend zum Haushaltsplan ein leistungsbezogener Haushalt (Produkthaushalt)
aufgestellt werden. Der Produkthaushalt ordnet den in den Einzelplanen veranschlagten
Ausgaben verbindliche Finanz-, Personal- und Fachziele in Art und Umfang zu
(Produktgruppenhaushalt). Der Produktgruppenhaushalt gliedert sich in Produktplane,
Produktbereiche und Produktgruppen.

§2
Bedeutung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur
Erfullung der Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen im Bewilligungszeitraum
voraussichtlich notwendig ist. Der Haushaltsplan ist Grundlage fir die Haushalts- und
Wirtschaftsfuhrung. Bei seiner Aufstellung und Ausfuihrung ist den Erfordernissen des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

§3
Wirkungen des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan ermachtigt die Verwaltung, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen
einzugehen.

(2) Durch den Haushaltsplan werden'Anspriiche oder Verbindlichkeiten weder begrindet
noch aufgehoben.

§4
Haushaltsjahr

Rechnungsjahr (Haushaltsjahr)iist das Kalenderjahr. Durch Gesetz kann fir einzelne
Bereiche etwas anderes bestimmt werden.

§5
Verwaltungsvorschriften

Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz und die
Verwaltungsvorschriften zur vorlaufigen und endgultigen Haushalts- und
Wirtschaftsfuhrung erlasst der Senator fur Finanzen.
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§6
Notwendigkeit der Ausgaben und
Verpflichtungserméachtigungen

Bei Aufstellung und Ausfuhrung des Haushaltsplans sind nur die Ausgaben und die
Ermachtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in
kinftigen Jahren (Verpflichtungserméchtigungen) zu bertcksichtigen, die zur Erfullung der
Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen notwendig sind.

§7
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung

(1) Bei Aufstellung und Ausfiihrung des Haushaltsplans sind die Grundséatze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

(2) Fur alle finanzwirksamen MalRhahmen sind angemessene
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuftihren.

(3) Die Kosten- und Leistungsrechnung soll in allen Organisationseinheiten genutzt
werden.

§8
Grundsatz der Gesamtdeckung

Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel fiinalle Ausgaben. Auf die Verwendung fir
bestimmte Zwecke durfen Einnahmen beschrankt werden, soweit dies durch Gesetz
vorgeschrieben oder im Haushaltsplan zugelassen ist.

§9
Beauftragter fiir den Haushalt

(1) Der Produktplanverantwortliche ist Beauftragter fir den Haushalt. Der
Produktplanverantwortliche kann diese Aufgabe auf eine andere Person mit der Mal3gabe
Ubertragen, dass diese ihm unmittelbar unterstellt ist.

(2) Der Produktplanverantwortliche bestellt, soweit er die Aufgaben nicht selbst
wahrnimmt, eine verantwortliche Person flir die Erflullung der Fach-, Personal- und
Ressourcenverantwortung jeweils auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene
(Produktbereichs- und Produktengruppenverantwortlicher). Der Produktbereichs- oder
Produktengruppenverantwortliche kann bestimmte Teilaufgaben anderen Personen
ubertragen.

(3) Dem Beauftragten fir den Haushalt nach Absatz 1 obliegen die Aufstellung der
Unterlagen fir die mittelfristige Finanz- und maRnahmenbezogene Investitionsplanung,
der Unterlagen fur den Entwurf des Produktgruppenhaushalts und des Haushaltsplans
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(Voranschlage nach § 27), sowie die Ausfuihrung dieser Plane einschliel3lich der Prifung
des Einsatzes geeigneter betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente. Im Ubrigen ist
der Beauftragte fur den Haushalt bei allen Mal3hahmen von finanzieller Bedeutung zu
beteiligen.

§10
Unterrichtung der Biirgerschaft

(1) Der Senat fiigt seinen Gesetzesvorlagen einen Uberblick tiber die Auswirkungen auf
die Haushalts- und die Finanzwirtschaft der Freien Hansestadt Bremen, der Gemeinden
und des Bundes bei. AuRerdem soll angegeben werden, auf welche Weise fiir die
vorgesehenen Mehrausgaben oder die zu erwartenden Mindereinnahmen ein Ausgleich
gefunden werden kann.

(2) Der Senat unterrichtet die Birgerschaft tiber erhebliched/Anderungen der
Haushaltsentwicklung und deren Auswirkung auf die Finanzplanung.

(3) Der Senat leistet den Fraktionen der Burgerschaft Hilfe bei der Ermittlung der
finanziellen Auswirkungen von Antragen, die eine Verminderung der Einnahmen oder eine
Vermehrung der Ausgaben zur Folge haben.

§ 10a
Unterrichtung der Biirgerschaft bei Staatsvertragen

Der Senat setzt die Birgerschaft von Merhandlungen mit dem Bund oder einem anderen
Land Uber einen Staatsvertrag mit finanziellen Auswirkungen so frihzeitig in Kenntnis,
dass die Burgerschaft Gelegenheit hat;zu dem Staatsvertrag Stellung zu nehmen. Der
Senat unterrichtet die Birgerschaft tiber die Grundziige des angestrebten Vertrages und
uber wesentliche Abweichungen.von diesen Grundziigen, die sich im Verlaufe der
Verhandlungen ergeben. Die Unterrichtung erfolgt schriftlich in den Deputationen und
Ausschussen der Burgerschatft.

Teil ll
Aufstellung des Haushaltsplans

8§11
Vollstandigkeit und Einheit, Falligkeitsprinzip

(1) Fur jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen.
(2) Der Haushaltsplan enthélt alle im Haushaltsjahr

1. zu erwartenden Einnahmen,

2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und
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3. voraussichtlich bendtigten Verpflichtungserméchtigungen.

§12
Geltungsdauer der Haushaltsplane

Der Haushaltsplan kann fir zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt
werden.

§13
Einzelplane, Gesamtplan, Gruppierungsplan

(1) Der Haushaltsplan besteht aus den Einzelplanen und dem Gesamtplan.

(2) Die Einzelplane enthalten die Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungserméachtigungen eines einzelnen Verwaltungszweigs oder bestimmte
Gruppen von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen. Die Einzelplane
sind in Kapitel und Titel einzuteilen. Die Einteilung, in Titel richtet sich nach
Verwaltungsvorschriften Giber die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben des
Haushaltsplans nach Arten (Gruppierungsplan).

(3) In dem Gruppierungsplan sind mindestens gesondert darzustellen

1. beiden Einnahmen: Steuern, Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
VermogensverauRerungen, Darlehensruckflisse, Zuweisungen und Zuschisse,
Einnahmen aus Krediten, wozu nicht Kredite zur Aufrechterhaltung einer
ordnungsmafRigen Kassenwirtschaft (Kassenverstarkungskredite) zahlen, Entnahmen
aus Ricklagen;

2. beiden Ausgaben: Personalausgaben, sachliche Verwaltungsausgaben,
Zinsausgaben, Zuweisungen an Gebietskorperschaften, Zuschiisse an Unternehmen,

Tilgungsausgaben, Schuldendiensthilfen, Zuflihrungen an Ricklagen, Ausgaben fiir
Investitionen. Ausgaben flr Investitionen sind die Ausgaben flr

a) Baumalinahmen,

b) den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht als sachliche
Verwaltungsausgaben veranschlagt werden,

c) den Erwerb von unbeweglichen Sachen,

d)
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g)

den Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermdgen, von
Forderungen und Anteilsrechten an Unternehmen, von Wertpapieren sowie fir
die Heraufsetzung des Kapitals von Unternehmen,

Darlehen,

die Inanspruchnahme aus Gewahrleistungen,

Zuweisungen und Zuschisse zur Finanzierung von Ausgaben fiur die in den
Buchstaben a bis f genannten Zwecke.

(4) Der Gesamtplan enthalt

1.

eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermachtigungen der Einzelplane (Haushaltstbersicht),

eine Finanzierungsiubersicht, bestehend aus

a)

b)

einer Berechnung des Finanzierungssaldos; im Finanzierungssaldo werden
gegenubergestellt einerseits die Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus
Krediten vom Kreditmarkt, der Enthahmen aus Rucklagen sowie der Einnahmen
aus kassenmaRigen Uberschiissemund andererseits die Ausgaben mit
Ausnahme der Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zufiuhrungen an Rucklagen
sowie der Ausgaben zur. Deckung eines kassenméalRigen Fehlbetrages,

einer Berechnung derNettokreditaufnahme; sie ergibt sich aus dem
Finanzierungssaldo unter Einbeziehung der Riicklagenbewegung sowie der
Abwicklung derorjahre,

einen Kreditfinanzierungsplan. Er enthalt jeweils getrennt eine Gegeniberstellung der
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt und der Schuldentilgungen am Kreditmarkt sowie
der Kreditaufnahmen im 6ffentlichen Bereich und der Schuldentilgungen im
offentlichen Bereich.

§14
Ubersichten zum Haushaltsplan Funktionenplan

(1) Der Haushaltsplan hat folgende Anlagen:

1.

Darstellungen der Einnahmen und Ausgaben
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a) in einer Gruppierung nach bestimmten Arten (Gruppierungsubersicht),
b) in einer Gliederung nach bestimmten Aufgabengebieten (Funktionentbersicht),
¢) ineiner Zusammenfassung nach Buchstabe a und b (Haushaltsquerschnitt);

2. eine Ubersicht tiber die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden
Posten.

Die Anlagen sind dem Entwurf des Haushaltsplans beizufligen.

(2) Die Funktionenubersicht richtet sich nach Verwaltungsvorschriften.iber die Gliederung
der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach Aufgabengebieten
(Funktionenplan).

§15
Bruttoveranschlagung, Selbstbewirtschaftungsmittel

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Hoheundrgetrennt voneinander zu
veranschlagen. Ausnahmen von Satz 1 konnenim Haushaltsgesetz oder im Haushaltsplan
zugelassen werden, insbesondere fur

1. die Veranschlagung der Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt und der hiermit
zusammenhangenden Tilgungsausgaben sowie

2. fur Nebenkosten und Nebenerlése bei Erwerbs- und Veraul3erungsgeschaften.

In den Féllen des Satzes 2 ist'die.Berechnung des veranschlagten Betrages dem
Haushaltsplan als Anlage‘beizufiigen oder in die Erlauterungen aufzunehmen.

(2) Ausgaben konnen'zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt werden, wenn hierdurch
eine sparsame Bewirtschaftung geférdert wird. Selbstbewirtschaftungsmittel stehen tber
das laufende Haushaltsjahr hinaus zur Verfligung. Bei der Bewirtschaftung aufkommende
Einnahmen flieBen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu. Bei der Rechnungslegung ist
nur die Zuweisung der Mittel an die beteiligten Stellen als Ausgabe nachzuweisen.

§16
Verpflichtungserméachtigungen

Die Verpflichtungserméchtigungen sind bei den jeweiligen Ausgaben gesondert zu
veranschlagen. Wenn Verpflichtungen zu Lasten mehrerer Haushaltsjahre veranschlagt
werden, sollen die Jahresbetrage im Haushaltsplan angegeben werden.
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8§17
Einzelveranschlagung, Erlauterungen, Stellenplan

(1) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die Ausgaben und die
Verpflichtungserméachtigungen nach Zwecken getrennt zu veranschlagen und, soweit
erforderlich, zu erlautern. Erlauterungen kénnen fur verbindlich erklart werden.

(2) Bei Ausgaben fur eine sich auf mehrere Jahre erstreckende Maflihahme sind im
Haushaltsplan die Gesamtkosten und die finanzielle Abwicklung darzulegen. Das gilt nicht
fur Vertrdge im Rahmen der laufenden Verwaltung.

(3) Zweckgebundene Einnahmen und die dazugehérigen Ausgaben sind kenntlich zu
machen.

(4) Fur denselben Zweck sollen weder Ausgaben noch Verpflichtungserméachtigungen bei
verschiedenen Titeln veranschlagt werden.

(5) Planstellen sind nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen, Stellen fur
Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer nach Entgeltgruppen im Haushaltsplan (Stellenplan)
auszubringen. Planstellen durfen nur fir Aufgaben eingerichtet werden, zu deren
Wahrnehmung die Begrindung eines Beamtenverhéltnisses zulassig ist und die in der
Regel Daueraufgaben sind.

8§18
Kreditermachtigungen

(1) Die strukturelle Nettokreditaufnahme gemal § 18a Absatz 1 Satz 1 zuzuglich der
Hinzurechnungen gemalR § 18a Absatz 1 Satz 2 darf hochstens Null sein, es sei denn, es

liegt ein Fall des Artikels 131aAbsatz.3 Satz 1 der Landesverfassung vor.

(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Hohe Kredite aufgenommen werden
durfen

1. zur Deckung von Ausgaben,

2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmafiigen Kassenwirtschaft. Soweit diese Kredite
zurlickgezahlt sind, kann die Ermachtigung wiederholt in Anspruch genommen
werden. Kassenverstarkungskredite dirfen nicht spater als sechs Monate nach
Ablauf des Haushaltsjahres, fir das sie aufgenommen worden sind, fallig werden.

(3) Die Ermachtigungen nach Absatz 2 Nr. 1 gelten bis zum Ende des nachsten

Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz fur das zweitnachste Haushaltsjahr nicht
rechtzeitig verkiindet wird, bis zur Verkiindung dieses Haushaltsgesetzes.
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Kreditermachtigungen durfen nach Ablauf des Haushaltsjahres, flr das sie erteilt wurden,
nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses in Anspruch genommen
werden. Die Ermachtigungen nach Absatz 2 Nr. 2 gelten bis zum Ende des laufenden
Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz fir das nadchste Haushaltsjahr nicht
rechtzeitig verktindet wird, bis zur Verkiindung dieses Haushaltsgesetzes.

(4) “)Sofern die Kreditermachtigung durch Rucklagenzufiihrung kassenméafig nicht in
Anspruch genommen wird oder Riicklagen aus Uberschiissen gebildet werden, kann fiir

Rucklagenentnahmen in Folgejahren die bendtigte Liquiditat durch Kreditaufnahme
bereitgestellt werden, soweit daftir keine kassenmafligen Mittel zur Verfligung stehen.

(5) In H6he der Betrage der Auswirkungen der strukturellen Bereinigungen nach Artikel
131a Absatz 6 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen in Verbindung mit §
18a Absatz 1 Nummer 2, die nicht bereits bei der Haushaltsaufstellung bericksichtigt
wurden, dirfen ab dem 1. Oktober des jeweiligen Haushaltsjahres'Kredite aufgenommen
werden. Die Hohe der Kreditaufnahme nach Satz 1 ist auf sechs vom Hundert des im
Haushaltsgesetz festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben begrenzt.

FuRnoten

) Beachte Bekanntmachung einer Entscheidung des Staatsgerichtshofs der Freien
Hansestadt Bremen vom 2. Dezember 2025 (Brem.GBI. S. 1355):
,1. Das Gesetz zur Anderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen
fur das Haushaltsjahr 2023 vom 28. Méarz 2023 (Brem.GBI. S. 264) ist mit Artikel 131a
Absatz 1 und 3 BremLV unvereinbar.
2. 8 18 Absatz 4, 1. Alt. der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen vom
25. Mai 1971 (Brem.GBI. S. 143),zuletzt gedndert durch Gesetz vom 13. November
2024 (Brem.GBI. S. 1036),ist mit der Landesverfassung vereinbar.”

§ 18a
Strukturelle Nettokreditaufnahme

(1) Die strukturelle Nettokreditaufnahme ist die Nettokreditaufnahme

1. Dbereinigt um finanzielle Transaktionen,

2. bereinigt um Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage
(Konjunkturkomponente),

3. unter Einbeziehung der Eigenbetriebe und sonstigen Sondervermdgen, falls fiir diese
durch Gesetz eine Kreditermachtigung vorgesehen ist.
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Der strukturellen Nettokreditaufnahme werden die Kredite gemal3 Artikel 131a Absatz 5
der Landesverfassung hinzugerechnet.

(2) Finanzielle Transaktionen sind einerseits die Ausgaben fur den Erwerb von
Beteiligungen, fur Tilgungen an den offentlichen Bereich und fir die Darlehensvergabe
sowie andererseits die Einnahmen aus der Verauf3erung von Beteiligungen, aus der
Kreditaufnahme beim 6ffentlichen Bereich und aus Darlehensrickfliissen, jeweils nach
Mal3gabe des Gruppierungsplans.

(3) Die Auswirkungen einer Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage werden durch
die Konjunkturkomponente festgelegt. Wird fir das Haushaltsjahr eine von der Normallage
abweichende negative wirtschaftliche Entwicklung erwartet, wirkt die
Konjunkturkomponente bei der Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahme
mindernd. Ist mit einer positiven Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage zu
rechnen, wirkt die Konjunkturkomponente bei der Berechnung derstrukturellen
Nettokreditaufnahme erhdhend.

(4) Die Konjunkturkomponente besteht aus der Ex-ante-Kaonjunkturkomponente nach
Absatz 5 und der Steuerabweichungskomponente nach:Absatz 6. Fir ihre Anwendung
sind die Basissteuern grundlegend. Basissteuern sind die auf der Grundlage der
regionalisierten Fruhjahrs-Steuerschatzung.des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
geschatzten steuerabhéangigen Einnahmen zuzuglich Sanierungshilfen.

(5) Die Ex-ante-Konjunkturkomponente bestimmt auf der Grundlage des
Produktionsliickenverfahrens diekonjunkturbedingte Erhdhung oder Minderung der
Basissteuern. Die Ex-ante-Konjunkturkomponente ist hierbei auf der Grundlage derselben
gesamtwirtschaftlichen Projektion zu schatzen, auf deren Grundlage auch die Schatzung
der Basissteuern beruht.

(6) Die Steuerabweichungskomponente ist der Differenzbetrag zwischen den Basissteuern
und der veranschlagten, bei Soll-Jahren, oder realisierten, bei Ist-Jahren, Hohe dieser
Einnahmen. Sie ist um die;/Auswirkungen von Rechtsanderungen auf die Einnahmen zu
bereinigen, die in der mal3geblichen Steuerschéatzung noch nicht berticksichtigt waren und
bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres kassenwirksam werden.

(7) Die Feststellung der Konjunkturkomponente sowie ihrer Bestandteile einschlief3lich der
Basissteuern erfolgt fur die Freie Hansestadt Bremen und die jeweiligen Stadtgemeinden
durch der Senator fur Finanzen. Der Senat legt fur die Freie Hansestadt Bremen und die
Stadtgemeinden die Einzelheiten zur Bestimmung der Ex-ante-Konjunkturkomponente und
zur Uberwachung der Symmetriewahrung durch Rechtsverordnung fest. Die
Rechtsverordnung kann nahere Bestimmungen zur Steuerabweichungskomponente
treffen. Sie kann zudem die zur Durchfihrung von Satz 1 erforderlichen Bestimmungen zur
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notwendigen Berticksichtigung der innerbremischen Finanzbeziehungen, insbesondere
der Schlusselzuweisungen, treffen.

§ 18b
Kontrollkonto

Weicht nach Abschluss des Haushalts die strukturelle Nettokreditaufnahme vom Wert Null
ab, wird diese Abweichung mit umgekehrtem Vorzeichen auf einem Verrechnungskonto
(Kontrollkonto) verbucht. Soweit von der Ausnahmeregelung des Artikels 131a Absatz 3
Satz 1 der Landesverfassung Gebrauch gemacht worden ist, ist der auf dem Kontrollkonto
zu verbuchende Betrag um die gemal3 § 18c Satz 2 tatsachlich ausgeschopfte zusatzliche
Nettokreditaufnahme zu bereinigen. Soweit der zu verbuchende Betrag zu einem
negativen Saldo des Kontrollkontos beitragt, ist ein dementsprechender Betrag im
nachsten Finanzplanungszeitraum auszugleichen. Der negative Saldo des Kontrollkontos
darf einen Schwellenwert von 5 Prozent der durchschnittlichen steuerabhangigen
Einnahmen des Landes der dem Haushalt vorangegangenen drei Haushaltsjahre nicht
uberschreiten.

§ 18c
Naturkatastrophen und auRergewohnliche Notsituationen

Im Falle von Naturkatastrophen oder aul3ergewdhnlichen Notsituationen nach Artikel 131a
Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung hat die Ruckfuhrung der aufgenommenen Kredite
binnen eines angemessenen Zeitraums zu.erfolgen. Wird ein Tilgungsplan geman Artikel
131a Absatz 3 Satz 2 der Landesverfassung beschlossen, ist der Beschluss mit einer
Regelung zu verbinden, welches Organ erméchtigt ist, den Tilgungsplan nach Abschluss
des Haushaltsjahres einmalig daran anzupassen, inwieweit die aufgrund der
Naturkatastrophe oder auBergewdhnlichen Notsituation eingeraumte zusatzliche
Kreditermachtigung tatsachlich ausgeschopft worden ist. Die Ermachtigung umfasst die
Verklrzung der Laufzeit des Tilgungsplans. Der Anpassungsbeschluss ist in der
Haushaltsrechnung zu veroffentlichen. Andere Anpassungen des Tilgungsplans bedirfen
eines Anderungsbeschlusses nach MaRgabe des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 und 2 der
Landesverfassung.

§ 18d
Sanierungsverpflichtungen fiir die Haushalte ab dem Jahr 2020

Ab dem 1. Januar 2020 sind die Sanierungsverpflichtungen gemaf Artikel 143d Absatz 4
Satz 2 und 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit 8 2 des Sanierungshilfengesetzes und
der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen
abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung einzuhalten. Die Freie Hansestadt Bremen
und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven erfiillen gemeinsam die sich hieraus
ergebenden Verpflichtungen der Freien Hansestadt Bremen. Entsprechend des jeweils
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vereinbarten Beitrags zur Erfullung dieser Verpflichtungen sind die Stadtgemeinden durch
die Freie Hansestadt Bremen an der Entlastungswirkung der Sanierungshilfen zu
beteiligen. Das Nahere regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Freien
Hansestadt Bremen und den Stadtgemeinden.

8§19
Ubertragbarkeit

Ausgaben fur Investitionen und Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen sind
Ubertragbar. Andere Ausgaben kénnen im Haushaltsgesetz oder Haushaltsplan fur
Ubertragbar erklart werden, wenn dies ihre wirtschaftliche und sparsame Verwendung
fordert.

§20
Deckungsfahigkeit

(1) Im Haushaltsgesetz oder Haushaltsplan kénnen Ausgaben flr gegenseitig oder
einseitig deckungsfahig erklart werden, wenn ein verwaltungsmafiger oder sachlicher
Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche Mittelverwendung geférdert wird.

(2) Ausgaben, die ohne nahere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt sind,
durfen nicht fir deckungsfahig erklart werden.

8§21
(aufgehoben)

§ 22
Sperrvermerk

(1) Ausgaben, die aus besonderen Griinden zunachst noch nicht geleistet oder zu deren
Lasten noch keine Verpflichtungen eingegangen werden sollen, sind im Haushaltsplan als
gesperrt zu bezeichnen. Entsprechendes gilt fur Verpflichtungserméchtigungen. In
Ausnahmefallen kann'durch Sperrvermerk bestimmt werden, dass die Leistung von
Ausgaben oder die Inanspruchnahme von Verpflichtungserméchtigungen der vorherigen
Zustimmung (Einwilligung) des Haushalts- und Finanzausschusses bedarf.

(2) Alle Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen fir Baumalinahmen sind gesperrt.

§23
Zuwendungen

Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen fur Leistungen an Stellen au3erhalb der
bremischen Verwaltung zur Erfullung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dirfen nur
veranschlagt werden, wenn die Freie Hansestadt Bremen an der Erfullung durch solche
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Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht in
notwendigem Umfang befriedigt werden kann.

§24
BaumaBnahmen, groBere Beschaffungen,
groBere Entwicklungsvorhaben

(1) Ausgaben und Verpflichtungserméchtigungen fir Baumal3inahmen durfen erst
veranschlagt werden, wenn Plane, Kostenermittlungen, Erlauterungen und
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vorliegen, aus denen die Art der Ausfuhrung, die
Kosten der Baumal3nahme, die Kosten des Grunderwerbs und die Kosten der
Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Den
Unterlagen ist eine Schéatzung der nach Fertigstellung der Mal3nahme entstehenden
jahrlichen Haushaltsbelastungen beizuftgen.

(2) Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen fur gréRere/Beschaffungen und grol3ere
Entwicklungsvorhaben dirfen erst veranschlagt werden, wenn-Planungen und
Schétzungen der Kosten und Kostenbeteiligungen vorliegen. Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend.

(3) Ausnahmen von den Absatzen 1 und 2 sind nur zulassig, wenn es im Einzelfall nicht
maglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen und aus einer spateren
Veranschlagung der Freien Hansestadt Bremen ein Nachteil erwachsen wirde.

(4) Auf einzeln veranschlagte Ausgaben und<Verpflichtungsermachtigungen fur
Zuwendungen sind die Absatze1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wenn insgesamt mehr
als 50 vom Hundert der Kosten durch Zuwendungen von Bund, Landern und Gemeinden
gedeckt werden.

§ 25
Uberschuss, Fehlbetrag

(1) Der Uberschuss oder der Fehlbetrag ist der Unterschied zwischen den tatsachlich
eingegangenen Einnahmen (Ist-Einnahmen) und den tatsachlichen geleisteten Ausgaben
(Ist-Ausgaben).

(2) Ubersteigen die Einnahmen die Ausgaben, soll der libersteigende Betrag vorrangig zur
Verminderung des Kreditbedarfs oder zur Tilgung von Schulden verwendet oder einer
Riicklage zugefiihrt werden. Ein danach verbleibender Uberschuss ist in den nachsten
festzustellenden Haushaltsplan als Einnahme einzustellen. § 6 Absatz 1 Satz 3 in
Verbindung mit 8§ 14 des Gesetzes zur Forderung der Stabilitat und des Wachstums der
Wirtschaft - StWG - vom 8. Juni 1967 (BGBI. | S. 582) bleibt unberthrt.
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(3) Ein Fehlbetrag ist spatestens in den Haushaltsplan fiir das zweitnachste Haushaltsjahr
einzustellen. Er darf durch Einnahmen aus Krediten nur gedeckt werden, soweit die
Mdglichkeiten einer Kreditaufnahme nicht ausgeschopft sind.

§ 26
Betriebe, Sondervermégen, Zuwendungsempfanger

(1) Betriebe der Freien Hansestadt Bremen haben einen Wirtschaftsplan aufzustellen,
wenn ein Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nicht
zweckmaRig ist. Der Wirtschaftsplan oder eine Ubersicht tiber den Wirtschaftsplan ist dem
Haushaltsplan als Anlage beizufligen oder in die Erlauterungen aufzunehmen. Im
Haushaltsplan sind nur die Zufihrungen oder die Ablieferungen‘zu veranschlagen.
Planstellen und Stellen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind imHaushaltsplan
(Stellenplan) auszubringen.

(2) Bei Sondervermégen sind nur die Zufihrungen oder die Ablieferungen im
Haushaltsplan zu veranschlagen. Uber die Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermachtigungen der Sondervermoégen sind Ubersichten dem Haushaltsplan
als Anlagen beizufligen oder in die Erlauterungen aufzunehmen.

(3) Uber die Einnahmen und Ausgaben von

1. juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts, die von der Freien Hansestadt Bremen
ganz oder zum Teil zu unterhalten-sind, und

2. Stellen auBerhalb der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen, die von der Freien
Hansestadt Bremen Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines
nicht abgegrenzten Teils'der Ausgaben erhalten,

sind Ubersichten dem Haushaltsplan als Anlagen beizufiigen oder in die Erlauterungen
aufzunehmen. Das Nahere bestimmt der Senator fiir Finanzen. Er kann Ausnahmen
zulassen.

§ 27
Voranschlage

Die Voranschlage sind von der fur den Einzelplan oder das Kapitel zustandigen Stelle dem
Senator fur Finanzen zu dem von ihm zu bestimmenden Zeitpunkt zu Ubersenden.
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§28
Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans

Der Senator fur Finanzen priift die Voranschlage und stellt den Entwurf des
Haushaltsplans auf. Er kann die Entwirfe nach Benehmen mit den beteiligten Stellen
andern.

§29
Vorlage an die Biirgerschaft

(1) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes wird mit dem Entwurf des Haushaltsplans vom
Senat eingebracht.

(2) Weicht der Entwurf des Haushaltsplans von den Voranschlédgen des Vorstandes der
Burgerschaft, der Prasidenten des Staatsgerichtshofs oder des Reehnungshofs ab und ist
den Anderungen nicht zugestimmt worden, so sind die Teile, tiber die kein Einvernehmen
erzielt worden ist, unverandert dem Entwurf des Haushaltsplans beizufiigen.

§30
Vorlagefrist

Der Entwurf des Haushaltsgesetzes mit dem Entwurf des Haushaltsplanes ist der
Burgerschaft vor Beginn des Haushaltsjahres zuzuleiten, in der Regel zu der auf den 1.
September folgenden Parlamentssitzung‘des dem Haushaltsjahr vorhergehenden
Kalenderjahres.

§31
Finanzplanung, Berichterstattung zur Finanzwirtschaft

(1) Der Senator fur Finanzenistellt entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes zur
Forderung der Stabilitat und des ' Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 - StWG -
(BGBI. | S. 582) sowie des Gesetzes uber die Grundsatze des Haushaltsrechts des
Bundes und der Lander (Haushaltsgrundsatzegesetz - HGrG) vom 19. August 1969 (BGBI.
| S. 1273) in den jeweiligen‘Fassungen eine funfjahrige Finanzplanung auf. Er kann hierzu
von den zustandigen Stellen die notwendigen Unterlagen anfordern und diese im
Benehmen mit den beteiligten Stellen abandern.

(2) Der Senator fur Finanzen soll im Zusammenhang mit der Vorlage des Entwurfs des
Haushaltsplans sowie der Finanzplanung die Burgerschaft tber den Stand und die
voraussichtliche Entwicklung der bremischen Finanzwirtschaft unterrichten.
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§32
Erganzungen zum Entwurf des Haushaltsplans

Auf Erganzungen zu den Entwirfen des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplans sind
die Teile 1 und Il sinngemal3 anzuwenden.

§33
Nachtragshaushaltsgesetze

Auf Nachtrdge zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan sind die Teile | und I
sinngeman anzuwenden. Der Entwurf ist bis zum Ende des Haushaltsjahres einzubringen.

Teil 1
Ausfiihrung des Haushaltsplans

§34
Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung der Ausgaben

(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollsténdig zu erheben.

(2) Ausgaben dirfen nur soweit und nicht eher geleistet werden, als sie zur
wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind. Die Ausgabemittel sind so zu
bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Ausgaben.ausreichen, die unter die einzelne
Zweckbestimmung fallen.

(3) Absatz 2 gilt fur die Inanspruchnahmewvon Verpflichtungsermachtigungen
entsprechend.

§35
Bruttonachweis, Einzelnachweis

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem vollen Betrag bei dem hierfur
vorgesehenen Titel zu buchen;soweit sich aus § 15 Absatz 1 Satz 2 nichts anderes ergibt.
Der Senator fur Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen bestimmen, dass die Rickzahlung zu viel erhobener Einnahmen bei
dem Einnahmetitel und zu viel geleisteter Ausgaben bei dem Ausgabetitel abgesetzt wird.

(2) Fur denselben Zweck durfen Ausgaben aus verschiedenen Titeln nur geleistet werden,
soweit der Haushaltsplan dies zulasst. Entsprechendes gilt fiir die Inanspruchnahme von
Verpflichtungserméachtigungen.

§ 36
Aufhebung der Sperre

(1) Ausgaben, die durch Gesetz oder im Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet sind,
darfen nur
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1. nach Mal3gabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes oder
2. mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses

geleistet sowie Verpflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben eingegangen werden.

(2) Ist die Aufthebung dringend, reicht die Einwilligung des Senators fur Finanzen. Die
nachtragliche Zustimmung (Genehmigung) des Haushalts- und Finanzausschusses ist
unverzuglich einzuholen.

§37
Uber- und auBerplanméiRige Ausgaben

(1) Die Bewilligung tber- und au3erplanmafiger Ausgaben (Nachbewilligungen) obliegt
dem Haushalts- und Finanzausschuss nach Maf3gabe der Bestimmungen des jeweiligen
Haushaltsgesetzes.

(2) Der Senator fur Finanzen ist berechtigt, im Falle einessunvorhergesehenen und
unabweisbaren Bedurfnisses seine Einwilligung zu tber- und auf3erplanmafligen
Ausgaben zu erteilen, wenn die Ausgaben nicht bis zur Verabschiedung des néachsten
Haushaltsgesetzes zurlickgestellt oder im Wege der Nachbewilligung bereitgestellt werden
kénnen. FUr Mittel, die ohne nédhere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt sind,
darf der Senator fur Finanzen nicht die Einwilligung zu Uber- und aufRerplanméaRigen
Ausgaben erteilen.

(3) Uber- und auRerplanmafige Ausgaben sollen durch Einsparungen bei anderen
Ausgaben in demselben Einzelplan ausgeglichen werden.

(4) Uber- und auRerplanmafiige Ausgaben nach Absatz 2 sind dem Haushalts- und
Finanzausschuss unverziglich mitzuteilen.

(5) Mehrausgaben bei tibertragbaren Ausgaben (Vorgriffe) sind auf die nachstjahrige
Bewilligung fur den gleichen Zweck anzurechnen. Der Senator fur Finanzen kann
Ausnahmen zulassen.

§38
Verpflichtungserméachtigungen

(1) MaRnahmen, die die Freie Hansestadt Bremen zur Leistung von Ausgaben in kinftigen
Haushaltsjahren verpflichten kénnen, sind nur zulassig, wenn der Haushaltsplan dazu
ermachtigt. Der Senator fir Finanzen kann unter den Voraussetzungen des § 37 Abs. 2
Ausnahmen zulassen.
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(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss kann durch Haushaltsgesetz ermachtigt werden,
anstelle veranschlagter Verpflichtungserméachtigungen andere
Verpflichtungserméachtigungen zu erteilen oder anstelle von Verpflichtungsermachtigungen
Vorgriffe zu bewilligen.

(3) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermachtigungen bedarf der Einwilligung des
Senators fur Finanzen.

(4) Der Senator fur Finanzen ist bei MalRnahmen nach Absatz 1 von grundsatzlicher oder
erheblicher finanzieller Bedeutung Uber den Beginn und Verlauf von Verhandlungen zu
unterrichten.

(5) Verpflichtungen fir laufende Geschafte dirfen eingegangen‘werden; ohne dass die
Voraussetzungen der Absatze 1 bis 3 vorliegen. Das Nahere regelt.der Senator fur
Finanzen.

§39
Gewadhrleistungen, Kreditzusagen

(1) Die Ubernahme von Biirgschaften, Garantien odersonstigen Gewahrleistungen, die zu
Ausgaben in kinftigen Haushaltsjahren fihren kénnen, bedarf einer Ermachtigung durch
Gesetz, die der Hohe nach bestimmt ist.

(2) Kreditzusagen sowie die Ubernahme von Biirgschaften, Garantien oder sonstigen
Gewabhrleistungen bedurfen der Einwilligung«des Senators fir Finanzen. Er ist an den
Verhandlungen zu beteiligen. Erkann auf,seine Befugnisse verzichten.

(3) Bei MaRnahmen nach Absatz 2 haben die zustandigen Dienststellen auszubedingen,
dass sie oder ihre Beauftragten bei den Beteiligten jederzeit prifen kénnen,

1. ob die Voraussetzungen fiir‘die Kreditzusage oder ihre Erflllung vorliegen oder
vorgelegen haben,

2. obim Falle der Ubernahme einer Gewahrleistung eine Inanspruchnahme der Freien
Hansestadt Bremen in Betracht kommen kann oder die Voraussetzungen fur eine

solche vorliegen oder vorgelegen haben.

Von der Ausbedingung eines Prifungsrechts kann ausnahmsweise mit Einwilligung des
Senators fur Finanzen abgesehen werden.
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§40
Andere MaBnhahmen von finanzieller Bedeutung

Der Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, der Abschluss von
Tarifvertragen und die Gewéahrung von uber- und auf3ertariflichen Leistungen sowie die
Festsetzung oder Anderung von Entgelten fur Verwaltungsleistungen bedurfen der
Einwilligung des Senators fir Finanzen, wenn diese Regelungen zu
Einnahmeminderungen oder zu zusatzlichen Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr oder
in kiinftigen Haushaltsjahren fuhren kénnen. Satz 1 ist auf sonstige MalRnahmen von
grundsatzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung anzuwenden, wenn sie zu
Einnahmeminderungen im laufenden Haushaltsjahr oder in kiinftigen Haushaltsjahren
fuhren kdnnen.

§41
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es erfordert, kann der Senat es von
der Einwilligung des Senators fur Finanzen abhangig machen, ob Verpflichtungen
eingegangen oder Ausgaben geleistet werden.

§42
Konjunkturpolitisch bedingte zuséatzliche Ausgaben

(1) Ausgaben nach § 6 Abs. 2 Satze 1 und 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur
Forderung der Stabilitat und des Wachstums, der Wirtschaft dirfen nur mit Einwilligung der
Blrgerschaft und nur insoweit geleistet werden, als Einnahmen aus der
Konjunkturausgleichsriicklage oder.aus Krediten vorhanden sind.

(2) Bei Vorlagen, die der Birgerschaftnach Absatz 1 zugeleitet werden, kann diese die
Ausgaben kirzen.

§43
Kassenmittel

Der Senator fur Finanzen soll nicht sofort benétigte Kassenmittel so anlegen, dass Uber
sie bei Bedarf verfigt werden kann.

§ 44
Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermégensgegenstanden

(1) Zuwendungen durfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewéhrt werden. Dabei
ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen
nachzuweisen ist. AuRerdem ist ein Prifungsrecht der zustandigen Dienststelle oder ihrer
Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, welche die Regelung des
Verwendungsnachweises und die Prifung durch den Rechnungshof der Freien
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Hansestadt Bremen (8 91) betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Rechnungshof der
Freien Hansestadt Bremen erlassen.

(1a) Zuwendungen nach 8§ 23 zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht
abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle aul3erhalb der Landesverwaltung
(institutionelle Forderung) durfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der
Zuwendungsempfanger seine Beschéftigten nicht besserstellt als vergleichbare
Beschaftigte der bremischen Verwaltung. Satz 1 gilt nicht, soweit tarifvertragliche
Regelungen ginstigere Arbeitsbedingungen vorsehen, als sie flr Beschéftigte der
bremischen Verwaltung gelten. Satz 1 und 2 gelten fir Zuwendungen nach § 23 zur
Projektforderung, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfangers tberwiegend
aus offentlichen Mitteln finanziert werden, entsprechend. Der Senator fur Finanzen wird
ermachtigt, weitere Ausnahmen Uber Satz 2 hinaus durch Rechtsverordnung zu regeln.

(2) Sollen Mittel oder Vermdgensgegenstande der Freien Hansestadt Bremen von Stellen
auRRerhalb der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremén verwaltet werden, ist Absatz 1
entsprechend anzuwenden.

(3) Juristischen Personen des privaten Rechts.kann-mitihrem Einverstandnis die Befugnis
verliehen werden, Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Zuwendungen im eigenen
Namen und in den Handlungsformen des 6ffentlichen Rechts wahrzunehmen, wenn sie
die Gewahr fir eine sachgerechte Erfullung der ihnen Ubertragenen Aufgaben bieten und
die Beleihung im 6ffentlichen Interesse liegt. Die Verleihung und die Entziehung der
Befugnis obliegen der zustandigen senatorischen Behorde; die Verleihung bedarf der
Einwilligung des Senators fur Finanzen. Der Beliehene unterliegt der Aufsicht der
zustandigen senatorischen Behérde.

§45
Sachliche und zeitliche Bindung

(1) Ausgaben und Verpflichtungserméchtigungen dirfen nur zu dem im Haushaltsplan
bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, und nur bis zum Ende des
Haushaltsjahres geleistet oder in Anspruch genommen werden. Nicht in Anspruch
genommene Verpflichtungsermachtigungen gelten, wenn das Haushaltsgesetz fir das
nachste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkindet wird, bis zur Verkiindung dieses
Haushaltsgesetzes.

(2) Bei Ubertragbaren Ausgaben kdnnen Ausgabereste gebildet werden, die fur die
jeweilige Zweckbestimmung Uber das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des auf die
Bewilligung folgenden zweitnachsten Haushaltsjahres verfligbar bleiben. Bei Bauten tritt
an die Stelle des Haushaltsjahres der Bewilligung das Haushaltsjahr, in dem der Bau in
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seinen wesentlichen Teilen in Gebrauch genommen ist. Der Senator fur Finanzen kann im
Einzelfall Ausnahmen zulassen.

(3) Die Inanspruchnahme von Ausgaberesten bedarf der Einwilligung des Senators fur
Finanzen. Die Einwilligung darf nur erteilt werden, wenn an anderer Stelle des Haushalts
ein Ausgleich in gleicher Hohe bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres erfolgt.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss kann in besonders begriindeten Einzelféllen die
Ubertragbarkeit von Ausgaben zulassen, soweit Ausgaben fir bereits bewilligte
Malinahmen noch im n&chsten Haushaltsjahr zu leisten sind.

§ 46
Deckungsfahigkeit

Deckungsfahige Ausgaben dirfen, solange sie verfiigbar sind, nach:-Mal3gabe des § 20
Abs. 1 oder des Deckungsvermerks zugunsten einer anderen Ausgabe verwendet werden.

§47
(aufgehoben)

§48
Einstellung und Versetzung von Beamten

(1) Beamte durfen erstmalig ernannt oder in den Dienst der Freien Hansestadt Bremen
versetzt werden, wenn die Bewerber das 45.. Lebensjahr, bei Hochschullehrern das 55.
Lebensjahr noch nicht vollendet.haben. Satz 1 gilt nicht

1. flr Versetzungen, wenn die Versorgungslasten mit dem bisherigen Dienstherrn geteilt
werden, oder

2. bei Einstellung in den Vorbereitungsdienst, soweit

a) der zu erlangende Abschluss gesetzliche Voraussetzung fur die Ausiibung eines
Berufes aufRerhalb des 6ffentlichen Dienstes ist,

b) die Voraussetzungen des § 7 Absatz 4 des Soldatenversorgungsgesetzes
vorliegen oder

c) essich um Inhaberinnen und Inhaber eines Eingliederungs- oder
Zulassungsscheins nach 8§ 9 des Soldatenversorgungsgesetzes handelt.
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(2) Die oberste Dienstbehorde lasst eine Ausnahme von Absatz 1 Satz 1 zu, wenn die
Ernennung oder die Versetzung einen erheblichen Vorteil fur die Freie Hansestadt Bremen
bedeutet oder ein dringendes dienstliches Interesse besteht, den Bewerber zu gewinnen.

§49
Einweisung in eine Planstelle, Besetzung von Planstellen
und Stellen fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(1) Ein Amt darf nur zusammen mit der Einweisung in eine besetzbare Planstelle verliehen
werden.

(2) Wer als Beamter befordert wird, kann mit Wirkung vom Ersten des Monats, in dem
seine Ernennung wirksam geworden ist, in die entsprechende; zu diesem Zeitpunkt
besetzbare Planstelle eingewiesen werden. Er kann mit Zustimmung des Senats mit
Ruckwirkung von hdchstens weiteren drei Monaten eingewiesen werden, soweit er
wahrend dieser Zeit die Obliegenheiten dieser oder einer gleichartigen Stelle tatsachlich
wahrgenommen hat, und die Stelle, in die er eingewiesen wird; besetzbar war.

(3) Jede Planstelle und jede Stelle darf mit einer vollzeitbeschaftigten Person oder mit
mehreren teilzeitbeschaftigten Personen besetzt werden. Dabei darf die insgesamt
maf3gebende Arbeitszeit nicht Uberschritten werden:

§ 50
Personalbewirtschaftung

(1) MaRgeblich fiir die Steuerung des Personalbudgets des aktiv beschaftigten Personals
in der Kernverwaltung (Personalbewirtschaftung) ist die vom Haushaltsgesetzgeber
beschlossene Beschaftigungszielzahl einschliel3lich Ausbildungs- und temporérer
Personalmittel.

(2) In der Kernverwaltung kann unter Beachtung aller Kosten tber das Personal nach
Absatz 1 hinaus Personal in.dem Umfang beschaftigt werden, der durch zweckgebundene
Einnahmen finanziert werden kann (refinanziertes Personal). Beschétftigte in Betrieben
nach § 26 Absatz 1 Satz 1 und Sondervermdgen nach § 26 Absatz 2 Satz 1 gelten als
refinanziertes Personal nach Satz 1.

§51
Besondere Personalausgaben

Personalausgaben, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, durfen nur geleistet
werden, wenn dafur Ausgabemittel besonders zur Verfligung gestellt sind.
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§ 52
Nutzungen und Sachbeziige

Nutzungen und Sachbezlge diurfen Angehorigen des offentlichen Dienstes nur gegen
angemessenes Entgelt gewahrt werden, soweit nicht durch Rechtsvorschriften oder
Tarifvertrag oder im Haushaltsplan etwas anderes bestimmt ist. Der Senat kann fur die
Benutzung von Dienstfahrzeugen Ausnahmen zulassen. Das Nahere fir die Zuweisung,
Nutzung, Verwaltung und Festsetzung des Nutzungswertes von Dienstwohnungen regelt
der Senator fir Finanzen.

§53
Billigkeitsleistungen

Leistungen aus Grinden der Billigkeit dirfen nur gewahrt werden, wenn dafir
Ausgabemittel besonders zur Verfigung gestellt sind.

§54
BaumaRnahmen, groBere Beschaffungen, gréRBere Entwicklungsvorhaben

(1) Baumaflinahmen durfen nur begonnen werden, wenn Ausfiihrungsunterlagen und
Kostenberechnungen vorliegen. In den Zeichnungen und Berechnungen darf von denin 8§
24 Absatz 1 bezeichneten Unterlagen nur insoweit abgewichen werden, als die Anderung
nicht erheblich ist. Der Senator fur Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

(2) GroRReren Beschaffungen und gréReren, Entwicklungsvorhaben sind ausreichende
Unterlagen zugrunde zu legen. Absatz X Satz 2 gilt entsprechend.

) §55
Offentliche Ausschreibung

(1) Dem Abschluss von Vertragen tber Lieferungen und Leistungen muss eine offentliche
Ausschreibung oder eine beschrankte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
vorausgehen, sofern nicht die‘Natur des Geschafts oder besondere Umstande eine
Ausnahme rechtfertigen. Tellnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der 6ffentliche
Auftraggeber nach vorheriger 6ffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschrankte
Anzahl von geeigneten Unternehmen nach objektiven, transparenten und
nichtdiskriminierenden Kriterien auswahlt und zur Abgabe von Angeboten auffordert.

(2) Fur das Verfahren beim Abschluss von Vertragen kann der Senator fir Finanzen
einheitliche Richtlinien aufstellen.
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§ 56
Vorleistungen

(1) Leistungen der Freien Hansestadt Bremen dirfen vor Empfang der Gegenleistung
(Vorleistungen) nur vereinbart oder bewirkt werden, wenn dies allgemein tblich oder durch
besondere Umstande gerechtfertigt ist.

(2) Werden Zahlungen vor Falligkeit an die Freie Hansestadt Bremen entrichtet, kann mit
Einwilligung des Senators fir Finanzen ein angemessener Abzug gewéhrt werden.

§57
Vertrage mit Angehorigen des 6ffentlichen Dienstes

Zwischen Angehdrigen des o6ffentlichen Dienstes und ihrer Dienststelle durfen Vertrage nur
mit Einwilligung der zustéandigen senatorischen Behdrde abgeschlossen werden. Das gilt
nicht bei offentlichen Ausschreibungen und Versteigerungen sowie,in Fallen, fur die
allgemein Entgelte festgesetzt sind.

§ 58
Anderung von Vertriagen, Vergleiche

(1) Die zustandige senatorische Behdorde darf,

1. Vertrage nur in besonders begrindeten Ausnahmefallen zum Nachteil der Freien
Hansestadt Bremen aufheben oder.&ndern,

2. einen Vergleich nur abschlieen, wenn dies fur die Freie Hansestadt Bremen
zweckmaf3ig und wirtschatftlich'ist.

Die zustandige senatorische Behérde kann seine Befugnisse Ubertragen.

(2) Malznahmen nach Absatz 1 bedurfen der Einwilligung des Senators fur Finanzen,
soweit er nicht daraufverzichtet.

§59
Verdnderung von Anspriichen

(1) Die zustandige senatorische Behorde darf Anspriche nur

1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Harten fir den
Anspruchsgegner verbunden wére und der Anspruch durch die Stundung nicht
gefahrdet wird. Die Stundung soll gegen angemessene Verzinsung und in der Regel
nur gegen Sicherheitsleistung gewéhrt werden;
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2. niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder
wenn die Kosten der Einziehung aul3er Verhaltnis zur Ho6he des Anspruchs stehen;

3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles fur den
Anspruchsgegner eine besondere Harte bedeuten wirde. Das gleiche gilt fir die
Erstattung oder Anrechnung von geleisteten Betragen und fur die Freigabe von
Sicherheiten.

Die zustandige senatorische Behorde kann ihre Befugnisse tbertragen.

(2) MaRnahmen nach Absatz 1 bedurfen der Einwilligung des Senators fir Finanzen,
soweit er nicht darauf verzichtet.

(3) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberthrt.

(4) Juristischen Personen des privaten Rechts kann mitihrem Einverstandnis die Befugnis
verliehen werden, Anspriche, die sich aufgrund der Befugnis, Verwaltungsaufgaben auf
dem Gebiet der Zuwendungen wahrzunehmen, ergeben, unter den in Abs. 1 Nr. 1 bis 3
und Abs. 2 genannten Voraussetzungen zu stunden; niederzuschlagen und zu erlassen.
Die Verleihung und die Entziehung der Befugnis abliegen der zustdndigen senatorischen
Behorde; die Verleihung bedarf der Einwilligung des Senators fir Finanzen. Der Beliehene
unterliegt der Aufsicht der zustandigen senatorischen Behorde.

8.60
Vorschiisse, Verwahrungen

(1) Als Vorschuss darf eine Ausgabe nur gebucht werden, wenn die Verpflichtung zur
Leistung zwar feststeht, die Ausgabe aber noch nicht nach der im Haushaltsplan oder
sonst vorgesehenen Ordnung gebucht werden kann. Ein Vorschuss ist bis zum Ende des
zweiten auf seine Entstehung felgenden Haushaltsjahres abzuwickeln; Ausnahmen
bedirfen der Einwilligung desSenators fur Finanzen.

(2) In Verwahrung darf eine Einzahlung nur genommen werden, solange sie nicht nach der
iIm Haushaltsplan oder sonst vorgesehenen Ordnung gebucht werden kann. Aus den
Verwahrgeldern dirfen nur die mit ihnen im Zusammenhang stehenden Auszahlungen
geleistet werden.

(3) Kassenverstarkungskredite sind wie Verwahrungen zu behandeln.
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§61
Interne Verrechnungen (Erstattungen)

(1) Der Senator fur Finanzen bestimmt, ob und unter welchen Voraussetzungen bei der
Abgabe von Vermdgensgegenstanden innerhalb der bremischen Verwaltung ein
Wertausgleich vorgenommen wird. Das gleiche gilt fir die Erstattung von Aufwendungen
einer Dienststelle innerhalb der bremischen Verwaltung fir eine andere. Andere
Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberihrt. Ein Schadensausgleich zwischen
Dienststellen unterbleibt.

(2) Der Wert der abgegebenen Vermodgensgegenstande und die Aufwendungen sind stets
zu erstatten, wenn Betriebe oder Sondervermdgen der Freien Hansestadt Bremen beteiligt
sind. Entsprechendes gilt fir den Ausgleich von Schaden. Uber’Ausnahimen entscheidet
der Haushalts- und Finanzausschuss. Im Wege der Verwaltungsvereinbarung kénnen von
Satz 1 und 2 abweichende Regelungen getroffen werden,/soweit sie aus Griinden der
Verwaltungsvereinfachung dringend geboten sind.

(3) Fur die Nutzung von Vermdgensgegenstanden gelten die Abséatze 1 und 2
entsprechend.

§ 62
Kassenverstarkungsriicklage, sonstige Riicklagen

(1) Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmaRigen Kassenwirtschaft ohne
Inanspruchnahme von Kreditermachtigungen (8 18 Abs. 2 Nr. 2) soll durch moglichst
regelmafige Zufihrung von Haushaltsmitteln eine Kassenverstarkungsrucklage
angesammelt werden.

(2) Sonstige Rucklagen kénnen.gebildet werden,

1. soweit Haushaltsmittel flineinen bestimmten Zweck angesammelt werden sollen und
der Haushaltsplan dies zulasst,

2. sofern innerhalb einer Produktgruppe tber- oder aul3erplanmafdige Einnahmen erzielt
wurden und diese nicht dem Budgetausgleich auf der Ebene des Produktplans

dienen,

3. aus nicht geleisteten Investitionsausgaben, soweit und solange der im Haushaltsplan
bezeichnete Zweck fortdauert oder

4. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses fur besondere Mal3Bhahmen.
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(3) Ist die strukturelle Nettokreditaufnahme nach Buchung der Ricklagen geman Absatz 1
und 2 mit Abschluss der Bicher eines Haushaltsjahres negativ, kann, soweit § 18d
eingehalten wird, an Stelle einer Nettokredittiigung eine Ricklage zum Zweck der
Einhaltung der Vorgaben nach Artikel 131a der Landesverfassung und der Verpflichtungen
nach dem Sanierungshilfengesetz gebildet werden. Sowohl die Zufihrung als auch die
Entnahme bedurfen der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses. Die
Entnahme aus der Rucklage muss zweckentsprechend sein.

§63
Erwerb und VerauRerung von Vermdgensgegenstianden

(1) Vermdgensgegenstande sollen nur erworben werden, soweit sie zur Erfullung der
Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen in absehbarer Zeit erforderlich'sind.

(2) Vermogensgegenstande durfen nur verauf3ert werden, wenn sie zur Erfillung der
Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen in absehbarer Zeitmnicht benétigt werden.

(3) Vermdgensgegenstande durfen nur zu ihrem vollen Wert verauf3ert werden. Von
Stellen der Landesverwaltung entwickelte oder erworbene Software zur
Informationsverarbeitung kann unentgeltlich an andere Stellen der 6ffentlichen Verwaltung
abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Weitere Ausnahmen kdénnen im
Haushaltsgesetz oder Haushaltsplan zugelassen werden.

(4) Ist der Wert gering, sind im Bereich-Wissenschaft und Forschung Soft- oder Hardware
betroffen oder besteht ein dringendes Interesse der Freien Hansestadt Bremen, kann der
Senator fur Finanzen Ausnahmen zulassen.

(5) Fur die Uberlassung der Nutzung eines Vermdgensgegenstandes gelten die Absatze 2
bis 4 entsprechend.

§64
Grundstiicke

(1) Grundstlcke der Freien Hansestadt Bremen durfen nur mit Einwilligung des Senators
fur Finanzen verduf3ert werden; der Senator fur Finanzen kann auf seine Einwilligung
verzichten.

(2) Fur zu erwerbende oder zu verédufRernde Grundstiicke ist eine Wertermittlung
durchzufihren.

(3) Dingliche Rechte dirfen an Grundsticken der Freien Hansestadt Bremen nur gegen
angemessenes Entgelt bestellt werden. Die Bestellung bedarf der Einwilligung des
Senators fur Finanzen; der Senator fur Finanzen kann auf seine Einwilligung verzichten.
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(4) Beim Erwerb von Grundsticken kdonnen in Ausnahmefallen mit Einwilligung des
Senators fur Finanzen, Hypotheken, Grund- und Rentenschulden unter Anrechnung auf
den Kaufpreis ohne die Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 ibernommen werden. In Féllen
der Ubernahme ist der anzurechnende Betrag beim zustandigen Haushaltsansatz
einzusparen.

§ 65
Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen

(1) Die Freie Hansestadt Bremen soll sich, auf3er in den Féllen des Absatzes 5, an der
Grindung eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder an einem
bestehenden Unternehmen in einer solchen Rechtsform nur beteiligen, wenn

1. ein wichtiges Interesse der Freien Hansestadt Bremen vorliegt und sich der von der
Freien Hansestadt Bremen angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf
andere Weise erreichen lasst;

2. die Einzahlungsverpflichtung der Freien Hansestadt Bremen auf einen bestimmten
Betrag begrenzt ist;

3. die Freie Hansestadt Bremen einen angemessenen Einfluss, insbesondere im
Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Uberwachungsorgan erhalt;

4. gewahrleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften
entgegenstehen, in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs
des Handelsgesetzbuchs fur grof3e Kapitalgesellschaften aufgestellt und gepruft
werden.

(2) Die zustandige senatorische Behorde hat die Einwilligung des Senators fur Finanzen
einzuholen, bevor die Freie Hansestadt Bremen Anteile an einem wirtschaftlichen
Unternehmen erwirbt, ihre Beteiligung erhéht oder sie ganz oder zum Teil veraul3ert.
Entsprechendes gilt bei einer Anderung des Nennkapitals oder des Gegenstandes des
Unternehmens oder bei einer Anderung des Einflusses der Freien Hansestadt Bremen.
Der Senator fur Finanzen ist an den Verhandlungen zu beteiligen.

(3) Die zustandige senatorische Behorde hat darauf hinzuwirken, dass ein Unternehmen,
an dem die Freie Hansestadt Bremen unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist,
nur mit seiner Zustimmung eine Beteiligung von mehr als dem vierten Teil der Anteile eines
anderen Unternehmens erwirbt, eine solche Beteiligung erhéht oder sie ganz oder zum
Teil veraul3ert. Sie hat vor Erteilung seiner Zustimmung die Einwilligung des Senators fir
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Finanzen einzuholen. Die Grundséatze des Absatzes 1 Nr. 3 und 4 sowie des Absatzes 2
Satz 3 gelten entsprechend.

(4) Der Senator fur Finanzen kann auf die Austibung der Befugnisse nach den Absatzen 2
und 3 verzichten.

(5) An einer Genossenschaft soll sich die Freie Hansestadt Bremen nur beteiligen, wenn
die Haftpflicht der Genossen flr die Verbindlichkeiten der Genossenschaft dieser
gegenuber im Voraus auf eine bestimmte Summe beschrankt ist. Die Beteiligung der
Freien Hansestadt Bremen an einer Genossenschaft bedarf der Einwilligung des Senators
fur Finanzen.

(6) Die zustandige senatorische Behorde soll darauf hinwirken,dass die auf Veranlassung
der Freien Hansestadt Bremen gewahlten oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane
der Unternehmen bei ihrer Tatigkeit auch die besonderen Interessen der Freien
Hansestadt Bremen beriicksichtigen.

(7) Haben Anteile an Unternehmen besondere Bedeutungund ist deren VerdufRerung im
Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dirfen sie nur mit Einwilligung der Birgerschaft
verauf3ert werden, soweit nicht aus zwingenden Grlinden eine Ausnahme geboten ist. Ist
die Zustimmung nicht eingeholt worden, so ist die Burgerschaft alsbald von der
Verauf3erung zu unterrichten.

§ 66
Unterrichtung des Rechnungshofes

Besteht eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundséatzegesetzes,
so hat die zustandige senatorische Behorde darauf hinzuwirken, dass dem Rechnungshof
der Freien Hansestadt Bremen die in 8§ 54 des Haushaltsgrundséatzegesetzes bestimmten
Befugnisse eingeraumt werden.

§67
Priifungsrecht durch Vereinbarung

Besteht keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des 8§ 53 des Haushaltsgrundsatzegesetzes,
so soll die zustandige senatorische Behérde, soweit das Interesse der Freien Hansestadt
Bremen dies erfordert, bei Unternehmen, die nicht Aktiengesellschaften,
Kommanditgesellschaften auf Aktien oder Genossenschaften sind, darauf hinwirken, dass
der Freien Hansestadt Bremen in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag die
Befugnisse nach den 88 53 und 54 des Haushaltsgrundsatzegesetzes eingerdumt werden.
Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der Anteile
Ubersteigt und einem Unternehmen zusteht, an dem die Freie Hansestadt Bremen allein
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oder zusammen mit anderen Gebietskorperschaften mit Mehrheit im Sinne des § 53 des
Haushaltsgrundsatzegesetzes beteiligt ist.

§ 68
Zustandigkeitsregelungen

(1) Die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsatzegesetzes bt die fur die
Beteiligung zustandige senatorische Behdrde aus. Bei der Wahl oder Bestellung der Prifer
nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 des Haushaltsgrundséatzegesetzes ubt die zustédndige senatorische
Behorde die Rechte der Freien Hansestadt Bremen im Einvernehmen mit dem
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen aus.

(2) Einen Verzicht auf die Austibung der Rechte des § 53 Abs. 1:des
Haushaltsgrundsatzegesetzes erklart die zustandige senatorische Behorde im
Einvernehmen mit dem Senator fir Finanzen und dem Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen.

§69
Unterrichtung des Rechnungshofes

Die zustandige senatorische Behorde tbersendet dem Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen innerhalb von drei Monaten nach der Haupt- oder
Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschluss fur das abgelaufene Geschaftsjahr
entgegennimmt oder festzustellen hat,

1. die Unterlagen, die der Freien Hansestadt Bremen als Aktionar oder Gesellschafter
zuganglich sind,

2. Berichte, welche die aufihre Veranlassung gewéhlten oder entsandten Mitglieder des
Uberwachungsorgans erstatten,

3. die ihm nach 8§ 53 des Haushaltsgrundsatzegesetzes und nach § 67 zu
Ubersendenden Prufungsberichte.

Er teilt dabei das Ergebnis seiner Prifung mit.
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Teil IV
Zahlungen, Buchfiihrung und Rechnungslegung

8§70
Zahlungen

Zahlungen dirfen nur von Kassen und Zahlstellen angenommen oder geleistet werden.
Die Anordnung der Zahlung muss durch die zustandige senatorische Behorde oder die

von ihr ermachtigte Dienststelle schriftlich oder auf elektronischem Wege erteilt werden.
Der Senator fur Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

§71
Buchfiihrung

(1) Uber Zahlungen ist nach der im Haushaltsplan oder sonst vorgesehenen Ordnung in
zeitlicher Folge Buch zu fuhren.

(2) Der Senator fur Finanzen kann fur eingegangene Verpflichtungen und
Geldforderungen, die durch Behorden des Landes verwaltet werden, sowie fir andere
Bewirtschaftungsvorgange die Buchfiihrung anordnen.

(3) Einnahmen und Ausgaben auf Einnahme- und Ausgabereste (Haushaltsreste) aus
Vorjahren,

1. fir die im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres wiederum ein Titel
vorgesehen ist, sind bei diesem zu buchen,

2. fOr die im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres kein Titel vorgesehen ist,
sind an der Stelle zu buchen, an der sie im Falle der Veranschlagung im
Haushaltsplan vorzusehen gewesen waren.

(4) Absatz 3 Nr. 2 gilt entsprechend fur auR3erplanmaRige Einnahmen und Ausgaben.

§ 71a
Buchflihrung und Rechnungslegung nach den
Grundsatzen staatlicher Doppik

Das Rechnungswesen wird zusatzlich nach den Grundsétzen der staatlichen doppelten
Buchfiihrung (staatliche Doppik) gestaltet. Die 88 71, 72 und 73, 75 und 76 sowie 80 bis
84 bleiben unberlhrt. Der Senator fir Finanzen wird erméchtigt, das Nahere durch
Rechtsverordnung zu regeln.
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§72
Buchung nach Haushaltsjahren

(1) Zahlungen sowie eingegangene Verpflichtungen, Geldforderungen und andere
Bewirtschaftungsvorgange, fur die nach § 71 Abs. 2 die Buchfihrung angeordnet ist, sind
nach Haushaltsjahren getrennt zu buchen.

(2) Alle Zahlungen, mit Ausnahme der Falle nach den Absatzen 3 und 4 sind fur das
Haushaltsjahr zu buchen, in dem sie eingegangen oder geleistet worden sind.

(3) Zahlungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr fallig waren, jedoch erst spater
eingehen oder geleistet werden, sind in den Blichern des abgelaufenen Haushaltsjahres
zu buchen, solange die Biicher nicht abgeschlossen sind.

(4) Fur das neue Haushaltsjahr sind zu buchen:

1. Einnahmen, die im neuen Haushaltsjahr fallig werden, jedoch vorher eingehen;

2. Ausgaben, die im neuen Haushaltsjahr fallig werden, jedoch wegen des
fristgerechten Eingangs beim Empfanger vorher gezahlt werden muissen;

3. im Voraus zu zahlende Dienst-, Versorgungs- und entsprechende Bezlige sowie
Renten fur den ersten Monat des neuen Haushaltsjahres.

(5) Die Absatze 3 und 4 Nr. 1 gelten nicht fiir Steuern, Gebuhren, andere Abgaben,
Geldstrafen, Geldbuf3en sowie' damit zusammenhangende Kosten.

(6) Ausnahmen von den Absatzen 2:bis 4 konnen vom Senator fur Finanzen zugelassen
werden.

8§73
Vermdgensnachweis

Uber das Vermdgen und die Schulden ist ein Nachweis zu erbringen. Das Nahere regelt
der Senator fur Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof der Freien Hansestadt
Bremen.

8§74
Buchfiihrung bei Betrieben der Freien Hansestadt Bremen

(1) Betriebe der Freien Hansestadt Bremen, die nach § 26 Abs. 1 Satz 1 einen
Wirtschaftsplan aufstellen und bei denen eine Buchfiihrung nach den §§ 71 bis 79 nicht

Seite 32 von 56



zweckmalig ist, haben nach den Regeln der kaufmannischen doppelten Buchfiihrung zu
buchen.

(2) Betriebe nach Absatz 1 haben eine Betriebsbuchfiihrung einzurichten. Die zustandige
senatorische Behotrde kann im Einvernehmen mit dem Senator fiir Finanzen und dem
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen Ausnahmen zulassen.

(3) Geschaftsjahr ist das Haushaltsjahr. Ausnahmen kann die zustandige senatorische
Behdrde im Einvernehmen mit dem Senator fur Finanzen zulassen.

8§75
Belegpflicht

Alle Buchungen sind zu belegen.

8§76
Abschluss der Biicher

(1) Die Bucher sind jahrlich abzuschlieRen. Der Senator fiir Finanzen bestimmt den
Zeitpunkt des Abschlusses.

(2) Nach dem Abschluss der Buicher dirfen Einnahmen oder Ausgaben nicht mehr fir den
abgelaufenen Zeitraum gebucht werden.

8§77
Kassensicherheit

Wer Anordnungen im Sinne des 8 70 erteilt oder an ihnen verantwortlich mitwirkt, darf an
Zahlungen oder Buchungen nicht beteliligt sein. Der Senator fur Finanzen kann zulassen,
dass die Kassensicherheit aufrandere Weise gewahrleistet wird.

§78
Unvermutete Priifungen

Fur Zahlungen oder Buchungen zusténdige Stellen sind mindestens jahrlich, fur die
Verwaltung von Vorraten zustandige Stellen mindestens alle funf Jahre unvermutet zu
prufen. Der Senator fur Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

8§79
Landeskassen, Verwaltungsvorschriften

(1) Die Aufgaben der Kassen bei der Annahme und der Leistung von Zahlungen fir die
Freie Hansestadt Bremen und fir die juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts im
Sinne des § 26 Abs. 3 Nr. 1 werden fir alle Stellen innerhalb und au3erhalb der
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bremischen Verwaltung von der Landeshauptkasse Bremen wahrgenommen, soweit
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Zur Erfullung der Aufgaben nach Absatz 1 diurfen der Landeshauptkasse von der
zustandigen Meldebehdrde Familienname, frihere Namen, Vornamen, Geschlecht, Tag
der Geburt, Sterbetag und Anschriften nur von solchen Zahlungspflichtigen oder
Zahlungsempfangern Ubermittelt werden, deren vorgenannte Daten hierfur nicht im
erforderlichen Umfange bekannt sind. Diese Daten dirfen auch tbermittelt werden, wenn
sich aus den Gesamtumstanden die hinreichende Vermutung ergibt, dass sich
Familienname, Vornamen oder Anschriften geandert haben oder unrichtig sind. Die
ubermittelten Daten dirfen nur fur die in Absatz 1 genannten Zwecke verwendet werden.
Die Ubermittlung dieser Daten kann im automatisierten Abrufverfahren erfolgen. Der Abruf
im automatisierten Verfahren ist nur zuléassig, wenn durch organisatorische und technische
Malnahmen sichergestellt wird, dass nur berechtigte Bedienstete diese Daten abrufen
konnen.

(3) Der Senator fur Finanzen regelt das Nahere

1. Uber die Einrichtung, den Zustandigkeitsbereichsunddas Verwaltungsverfahren der
fur Zahlungen und Buchungen zustandigen Stellen,

2. Uber die Einrichtung der Bucher undBelege im Einvernehmen mit dem
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen.

(4) Der Senator fur Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen Vereinfachungen fir die Buchfihrung und die Belegung der
Buchungen anordnen.

§79%a
Einheitspersonenkonto

Die Verarbeitung personenbezogener Daten flr andere Zwecke als diejenigen, fur die sie
rechtmal3ig erhoben oder gespeichert worden sind, ist zulassig, soweit dies zur
Durchsetzung

1. privatrechtlicher Geldforderungen oder
2. Offentlich-rechtlicher Geldforderungen
des Landes, der Gemeinden oder der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden

juristischen Personen des o6ffentlichen Rechts erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwiirdige Interesse der Betroffenen an der
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Geheimhaltung das 6ffentliche Durchsetzungsinteresse Uberwiegt. Der Senat wird
ermachtigt, nach Anhérung der oder des Landesbeauftragten fur Datenschutz und
Informationsfreiheit durch Rechtsverordnung die Einrichtung und Ausgestaltung einer
solchen Datei (Einheitspersonenkonto) zu regeln. Die Prifungsrechte des Rechnungshofs
bleiben davon unberihrt.

§ 80
Rechnungslegung

(1) Die zustandigen Stellen haben fur jedes Haushaltsjahr auf der Grundlage der
abgeschlossenen Biucher Rechnung zu legen. Der Senator fur Finanzen kann im
Einvernehmen mit dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen bestimmen, dass
fur einen anderen Zeitraum Rechnung zu legen ist.

(2) Auf der Grundlage der abgeschlossenen Biicher stellt der'Senator fur Finanzen fir
jedes Haushaltsjahr die Haushaltsrechnung auf und erstellt einen Geschaftsbericht.
Bestandteile des Geschaftsberichts nach Satz 1 sind die Vermégensrechnung, die
Erfolgsrechnung sowie der Lagebericht.

§81
Gliederung der Haushaltsrechnung

() In der Haushaltsrechnung sind die Einnahmen und Ausgaben nach der in § 71
bezeichneten Ordnung den Ansatzen des Haushaltsplans unter Berticksichtigung der
Haushaltsreste und der Vorgriffe gegentberzustellen.

(2) Bei den einzelnen Titeln und entsprechend bei den Schlusssummen sind besonders
anzugeben:

1. beiden Einnahmen:

a) die Ist-Einnahmen;

b) die zu Gbertragenden Einnahmereste,

c) die Summe der Ist-Einnahmen und der zu Ubertragenden Einnahmereste,

d) die veranschlagten Einnahmen,

e) die aus dem Vorjahr Ubertragenen Einnahmereste,

f)  die bei Nachbewilligungen nach § 37 Absatz 1 erwarteten Mehreinnahmen,
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g)

h)

die Summe der veranschlagten Einnahmen, der Ubertragenen Einnahmereste
und der Betrage nach Buchstabe f),

der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus Buchstabe c) gegentuber der
Summe aus Buchstabe g);

2. beiden Ausgaben:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

die Ist-Ausgaben,

die zu Ubertragenden Ausgabereste oder die Vorgriffe,

die Summe der Ist-Ausgaben und der zu Gbertragenden Ausgabereste oder der
Vorgriffe,

die veranschlagten Ausgaben,

die aus dem Vorjahr Ubertragenen Ausgabereste oder die Vorgriffe,

die Nachbewilligungen nach § 37 Absatz 1 und die zu ihrer Deckung bestimmten
Einsparungen,

die Summe der veranschlagten Ausgaben, der Ubertragenen Ausgabereste oder
der Vorgriffe und der Betrdge.nach Buchstabe f),

der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus Buchstabe c) gegentber der
Summe aus Buchstabe @),

der Betrag deriber- und aufRerplanméafigen Ausgaben sowie der Vorgriffe,
soweit sie aufgrund des § 37 Absatz 2 geleistet worden sind.

(3) Fur die jeweiligen Titel und entsprechend fur die Schlusssummen ist die Hohe der
eingegangenen Verpflichtungen und der Geldforderungen besonders anzugeben, soweit
nach § 71 Absatz 2 die Buchfiihrung angeordnet worden ist.

(4) In den Fallen des § 25 Absatz 2 ist die Verminderung des Kreditbedarfs zugleich mit
dem Nachweis des Uberschusses darzustellen.

Seite 36 von 56



§ 82
KassenmaBiger Abschluss

In dem kassenmafRigen Abschluss sind nachzuweisen:

1. die Summe der Ist-Einnahmen,
b) die Summe der Ist-Ausgaben,

c) der Unterschied aus Buchstabe a) und Buchstabe b) (kassenmaliges
Jahresergebnis),

d) die haushaltsmé&Rig noch nicht abgewickelten kassenmafigen Jahresergebnisse
friherer Jahre,

e) das kassenmalRige Gesamtergebnis aus Buchstabe c) und Buchstabe d);

2. die Summe der Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom
Kreditmarkt, der Entnahmen aus Ricklagen und der Einnahmen aus
kassenmaRigen Uberschiissen,

die Summe der Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung
am Kreditmarkt, der Zufuhrungen an Rucklagen und der Ausgaben zur Deckung
eines kassenmaliigen Fehlbetrages,

der Finanzierungssaldoraus Buchstabe a) und Buchstabe b),
die Nettokreditaufnahme, die sich aus dem Finanzierungssaldo gemalf3

Buchstabe c unter Einbeziehung der Ricklagenbewegung sowie der Abwicklung
der Vorjahre aus Buchstabe a und Buchstabe b ergibt.

a)

b

)

4 Haushaltsabschluss

In dem Haushaltsabschluss sind nachzuweisen:

1. das kassenmaRige Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 Buchstabe c),
a)

b) das kassenmallige Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 Buchstabe e);
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2. die aus dem Vorjahr Ubertragenen Einnahmereste und Ausgabereste,

b) die in das folgende Haushaltsjahr zu tbertragenden Einnahmereste und
Ausgabereste,

c) der Unterschied aus Buchstabe a) und Buchstabe b),

d) das rechnungsmalige Jahresergebnis aus Nr. 1 Buchstabe a) und Nr. 2
Buchstabe c),

e) das rechnungsmafige Gesamtergebnis aus Nr. 1 Buchstabe b) und Nr. 2
Buchstabe b),

f)  die strukturelle Nettokreditaufnahme gemal} § 18a Absatz 1 Satz 1 zuzuglich der
gesondert ausgewiesenen Hinzurechnungengemal § 18a Absatz 1 Satz 2;

3. die Hohe der eingegangenen Verpflichtungen und der Geldforderungen, soweit nach
§ 71 Absatz 2 die Buchfuihrung angeordnet.worden ist.

8§ 84
Abschlussbericht

Der kassenmafiige Abschluss und der Haushaltsabschluss sind in einem Bericht zu
erlautern.

§85
Ubersichten zur Haushaltsrechnung

(1) Der Haushaltsrechnung. sind Ubersichten beizufiigen tber

1. die Uber- und auRerplanméaiigen Ausgaben einschliel3lich der Vorgriffe, soweit sie
aufgrund des § 37 Absatz 2 geleistet worden sind, und ihre Begriindung in
wesentlichen Fallen,

2. die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermégen und
Rucklagen,

3. den Jahresabschluss der Betriebe der Freien Hansestadt Bremen,

4. die Gesamtbetrage der nach § 59 erlassenen Anspriche nach Geschaftsbereichen.
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(2) Der Senator fur Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen auf die Vorlage der Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 verzichten.

§ 86
Vorlage des Vermdégensnachweises

Der Vermdgensnachweis ist der Burgerschaft und dem Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen mit dem Geschéftsbericht und den Haushaltsrechnungen des Landes
und der Stadtgemeinde Bremen vorzulegen.

§87
Rechnungslegung der Betriebe der Freien Hansestadt Bremen

(1) Betriebe der Freien Hansestadt Bremen, die nach den Regeln der kaufmannischen
doppelten Buchfuihrung buchen, stellen einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht in
entsprechender Anwendung der Vorschrift des § 264 Abs./1 Satz 1 des
Handelsgesetzbuchs auf. Das zustéandige Senatsmitglied kann im Einvernehmen mit dem
Senator fUr Finanzen auf die Aufstellung des Lageberichts im Rahmen des
Jahresabschlusses verzichten. Die §8 80 bis 85 sollen angewandt werden, soweit sie mit
den Regeln der kaufmannischen doppelten Buehfulhrung zu vereinbaren sind.

(2) Ist eine Betriebsbuchfiihrung eingerichtet, so ist die Betriebsergebnisrechnung dem
Senator fur Finanzen und dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen zu
ubersenden.

Teil V
Rechnungspriifung

§88
Aufgaben des Rechnungshofes

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen prift und Gberwacht die gesamte
Haushalts- und Wirtschaftsfithrung der Freien Hansestadt Bremen einschlief3lich ihrer
Sondervermégen und Betriebe. Hierbei kann er auch Untersuchungen tber die
zweckmalfigste und wirtschaftlichste Gestaltung von Behdrden und Einrichtungen
anstellen.

(2) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen kann aufgrund von
Prufungserfahrungen die Burgerschaft, den Senat und einzelne senatorische Behérden
beraten. Soweit der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen die Birgerschaft berat,
unterrichtet er gleichzeitig den Senat.
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§89
Priifung

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen prift insbesondere

1. die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben, das
Vermdgen und die Schulden,

2. MalRnahmen, die sich finanziell auswirken konnen,

3. Verwahrungen und Vorschusse,

4. die Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen sind.

(2) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen kann nach.seinem Ermessen die
Prifung beschranken und Rechnungen ungepruft lassen.

§90
Inhalt der Prufung

Die Prufung erstreckt sich auf die Einhaltung der fur die Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung
geltenden Vorschriften und Grundséatze, insbesondere darauf, ob

1. das Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan eingehalten worden sind,

2. die Einnahmen und Ausgaben begrindet und belegt sind und die Haushaltsrechnung
und der Vermogensnachweis ordnungsmalig aufgestellt sind,

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,

4. die Aufgabe mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise
wirksamer erfillt werden kann.

§91
Priifung bei Stellen auRerhalb der bremischen Verwaltung

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen ist berechtigt, bei Stellen aul3erhalb
der bremischen Verwaltung zu prtfen, wenn sie

1. Teile der bremischen Haushaltsplane ausfuhren oder von der Freien Hansestadt
Bremen Ersatz von Aufwendungen erhalten,
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2. bremische Mittel oder Vermdgensgegenstande verwalten,

3. von der Freien Hansestadt Bremen Zuwendungen erhalten oder

4. als juristische Personen des privaten Rechts oder als Personengesellschaften, an
denen die Freie Hansestadt Bremen unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt
ist, nicht im Wettbewerb stehen, bestimmungsgemal ganz oder Uberwiegend
offentliche Aufgaben erflllen oder diesem Zweck dienen und hierfir Haushaltsmittel
oder Gewabhrleistungen der Freien Hansestadt Bremen erhalten.

Leiten diese Stellen die Mittel an Dritte weiter, so kann der Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen auch bei diesen prifen.

(2) Die Prifung erstreckt sich auf die bestimmungsmaRigeund,wirtschaftliche Verwaltung
und Verwendung. Bei Zuwendungen kann sie sich auch auf die sonstige Haushalts- und
Wirtschaftsfihrung des Empfangers erstrecken, soweit €s der Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen fir seine Prifung fur notwendig halt.

(3) Bei der Gewahrung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie bei der Ubernahme von
Birgschaften, Garantien oder sonstigen Gewahrleistungen durch die Freie Hansestadt
Bremen kann der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen bei den Beteiligten
prufen, ob sie ausreichende Vorkehrungen gegen Nachteile fur die Freie Hansestadt
Bremen getroffen oder ob die Voraussetzungen fur eine Inanspruchnahme der Freien
Hansestadt Bremen vorgelegen.haben.

(4) Bei den juristischen Personen des privaten Rechts oder Personengesellschaften im
Sinne des Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erstreckt sich die Prifung auf die gesamte
Haushalts- und Wirtschaftsfihrung: Handelt es sich um ein Unternehmen, erfolgt die
Prufung unter Beachtung der kaufménnischen Grundsatze.

8§92
Priufung staatlicher Betatigung bei
privatrechtlichen Unternehmen

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen tberwacht und pruft die
Betatigungen der Freien Hansestadt Bremen bei Unternehmen in einer Rechtsform des
privaten Rechts, an denen die Freie Hansestadt Bremen unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, unter Beachtung kaufmannischer Grundsatze.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Genossenschaften, in denen die Freie Hansestadt
Bremen Mitglied ist.
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§93
Gemeinsame Priifung

Ist fUr die Prufung sowohl der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen als auch der
Bundesrechnungshof oder ein anderer Landesrechnungshof zustandig, so soll gemeinsam
gepruft werden. Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen kann durch
Vereinbarung Prufungsaufgaben mit Ausnahme der Prifung der Rechnung auf die
anderen Rechnungshdéfe tUbertragen. Er kann durch Vereinbarung auch Prifungsaufgaben
von ihnen tbernehmen.

§94
Zeit und Art der Priifung

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen bestimmt Zeit und Art der Prifung
und lasst erforderliche ortliche Erhebungen durch Beauftragte vornehmen.

(2) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen kann Sachverstandige hinzuziehen.

§95
Auskunftspflicht

(1) Unterlagen, die der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen zur Erfullung seiner
Aufgaben flr erforderlich halt, sind ihm auf \Verlangen innerhalb einer bestimmten Frist zu
Ubersenden oder seinen Beauftragten vorzulegen.

(2) Dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen und seinen Beauftragten sind die
erbetenen Auskunfte zu erteilen.

(3) Die Vorlage- und Auskunftspflichten' nach den Absétzen 1 und 2 bestehen auch, soweit
fur die Ubermittlung, einschlieBlich eines automatisierten Abrufs, nach anderen
Bestimmungen eine besondere Rechtsvorschrift erforderlich ist. Der Rechnungshof kann
entsprechend § 3 Absatzs2 des Bremischen Ausfiihrungsgesetzes zur EU-
Datenschutzgrundverordnung verlangen, zum automatisierten Datenabruf berechtigt zu
werden. Die oder der Landesbeauftragte flr den Datenschutz ist vorher anzuhéren.

§ 96
Priifungsergebnis

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen teilt die bei der Prifung
festgestellten Mangel und Verst6l3e, soweit sie nicht unerheblich sind, den zustandigen
Dienststellen zur AuRerung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist mit. Er kann
sie auch anderen Dienststellen mitteilen, soweit er dies aus besonderen Griinden fir
erforderlich halt.
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(2) Prufungsergebnisse von grundsatzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung teilt
der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen auch dem Senator fir Finanzen mit.

(3) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen ist zu héren, wenn die Verwaltung
Anspriche der Freien Hansestadt Bremen, die in Prifungsmitteilungen erdrtert worden
sind, nicht verfolgen will. Er kann auf die Anhérung verzichten.

§ 97
Bericht

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen fasst das Ergebnis seiner Prifung,
soweit es fur die Entlastung des Senats wegen der Haushaltsreechnung, fir die
Vermdgensnachweisung und fur den Geschaftsbericht von Bedeutung sein kann, jahrlich
fur die Burgerschaft in einem Bericht zusammen, den er der Birgerschaft und dem Senat
zuleitet.

(2) Er hat zur Haushaltsfihrung insbesondere zu berichten,

1. ob die in der Haushaltsrechnung und die in den Bichern aufgefiuhrten Betrage
tbereinstimmen und die gepriften Einnahmenmund Ausgaben ordnungsmaliig belegt
sind,

2. obund in welcher Weise vom Haushaltsplan oder von Nachbewilligungen ohne
Genehmigung der Birgerschaft oderdes Haushalts- und Finanzausschusses
abgewichen wurde,

3. obgegen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Gber die Einnahmen
und Ausgaben oder den‘Erwerbund die Verwaltung 6ffentlichen Eigentums verstof3en
wurde,

4. ob bei der Ausfihrung des Haushaltsplanes die gebotene Wirtschaftlichkeit beachtet
wurde.

(3) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen hat weiterhin Erfahrungen und
Feststellungen aus der laufenden Uberwachung der Wirtschaftsfiihrung und der
organisatorischen Uberpriifung von Behérden und Einrichtungen mitzuteilen und zu
berichten, ob und in welcher Weise die Verwaltung Einsparungs- oder
Vereinfachungsvorschlage des Rechnungshofes aufgegriffen oder sonstige Hinweise
bericksichtigt hat.

(4) Der Bericht soll auch Bemerkungen tber wesentliche Beanstandungen aus der
Prifung der Betatigung bei Unternehmen mit eigener Rechtspersonlichkeit enthalten.
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(5) In den Bericht kdnnen Feststellungen auch Uber spatere oder frihere Haushaltsjahre
aufgenommen werden.

(6) Feststellungen zu geheimzuhaltenden Angelegenheiten werden dem Prasidenten der
Bilrgerschaft sowie dem Prasidenten des Senats mitgeteilt.

§ 98
Aufforderung zum Schadensausgleich

Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen macht der zustandigen Stelle
unverzuglich Mitteilung, wenn nach seiner Auffassung ein Schadensersatzanspruch
geltend zu machen ist.

§99
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung

Uber Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen die Burgerschaft und den Senat jederzeit unterrichten. Berichtet er
der Burgerschaft, so unterrichtet er gleichzeitig den Senat.

§ 100
Vorpriifung

(1) Die Verwaltungsbehérden kdnnen nach Bedarf im Einvernehmen mit dem
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen und dem Senator fir Finanzen
Vorprufungsstellen einrichten, die die/Belege rechnerisch prifen und bescheinigen, wenn
dies durch die Behoérden nicht schon friher geschehen ist, und die die Rechnungen mit
den Belegen in formeller und sachlicher Hinsicht zu prifen haben.

(2) Die Vorprufungsstellen legen.besondere Prifungsfeststellungen auch dem
Rechnungshof der FreieniHansestadt Bremen vor.

(3) Das Nahere regelt der Senator fir Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof
der Freien Hansestadt Bremen.

§101
Rechnung des Rechnungshofes

Die Rechnung des Rechnungshofes der Freien Hansestadt Bremen wird von der
Burgerschaft geprift, die auch die Entlastung erteilt.

§ 102
Unterrichtung des Rechnungshofes

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen ist unverziglich zu unterrichten,
wenn
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1. oberste Landesbehoérden allgemeine Vorschriften erlassen oder erlautern, welche die
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der Freien Hansestadt Bremen betreffen oder
sich auf deren Einnahmen und Ausgaben auswirken,

2. den Haushalt der Freien Hansestadt Bremen bertihrende Verwaltungseinrichtungen
oder Betriebe geschaffen, wesentlich geandert oder aufgelést werden,

3. unmittelbare Beteiligungen der Freien Hansestadt Bremen oder mittelbare
Beteiligungen im Sinne des § 65 Abs. 3 an Unternehmen begriindet, wesentlich
geandert oder aufgegeben werden,

4. Vereinbarungen zwischen der Freien Hansestadt Bremenund einer Stelle aul3erhalb
der bremischen Verwaltung oder zwischen obersten Landesbehdrden Uber die
Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln der Freien Hansestadt.Bremen getroffen
werden,

5. von den obersten Landesbehérden organisatorische oder sonstige MalRnahmen von
erheblicher finanzieller Tragweite getroffen.werden.

(2) Dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen sind auf Anforderung Vorschriften
oder Erlauterungen der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Art auch dann mitzuteilen, wenn
andere Stellen der Freien Hansestadt Bremen sie erlassen.

(3) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen kann sich jederzeit zu den in den
Abséatzen 1 und 2 genannten Mal3nahmen aul3ern.

§103
Anhoérung des Rechnungshofes

(1) Der Rechnungshof'der Freien Hansestadt Bremen ist vor dem Erlass von
Verwaltungsvorschriften'zur Durchfiihrung der Landeshaushaltsordnung zu héren.

(2) Zu den Verwaltungsvorschriften im Sinne des Absatzes 1 gehdren auch allgemeine
Dienstanweisungen uber die Verwaltung der Kassen und Zahlstellen, tber die
Buchfiihrung und den Nachweis des Vermogens.

§ 104
Priifung der juristischen Personen des privaten Rechts

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen prift die Haushalts- und
Wirtschaftsfihrung der juristischen Personen des privaten Rechts, wenn

1.
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sie aufgrund eines Gesetzes von der Freien Hansestadt Bremen Zuschisse erhalten
oder eine Garantieverpflichtung der Freien Hansestadt Bremen gesetzlich begriindet
ist oder

2. sie von der Freien Hansestadt Bremen oder einer von ihr bestellten Person allein
oder Uberwiegend verwaltet werden oder

3. mit dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen eine Prufung durch ihn
vereinbart ist oder

4. sie nicht Unternehmen sind und in ihrer Satzung mit Zustimmung des
Rechnungshofes der Freien Hansestadt Bremen eine Priifung durch ihn vorgesehen
ist.

(2) Absatz 1 ist auf die von der Freien Hansestadt Bremen verwalteten Treuhandvermégen
anzuwenden.

(3) Steht der Freien Hansestadt Bremen vom Gewinn.eines Unternehmens, an dem sie
nicht beteiligt ist, mehr als der vierte Tell zu, so prift der Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen den Abschluss und die Geschaftsfuhrung daraufhin, ob die Interessen
der Freien Hansestadt Bremen nach den bestehenden Bestimmungen gewahrt worden
sind.

Teil Va
Innenrevision

§ 104a
Rechtsstellung und Aufgaben der Innenrevision

(2) In allen Dienststellen und Betrieben nach § 26 Absatz 1 der Freien Hansestadt Bremen
sind Innenrevisionen einzurichten. Die obersten Landesbehdrden kdnnen die Aufgaben
der Innenrevisionen der zuihrem Geschaftsbereich gehérenden Dienststellen und

Betriebe ihrer Innenrevision Ubertragen. Die Bremische Burgerschaft, der Rechnungshof
der Freien Hansestadt Bremen und die oder der Landesbeauftragte flir Datenschutz und
Informationsfreiheit regeln die Aufgabe der Innenrevision in eigener Zustandigkeit. Die
Stadtgemeinde Bremerhaven regelt die Aufgabe der Innenrevision im Rahmen der
kommunalen Selbstverwaltung in Abstimmung mit den Aufgaben des
Rechnungsprifungsamtes durch Ortsgesetz. Die Organisation der Innenrevision wird vom
Magistrat bestimmt.

(2) Die Tatigkeit der Innenrevision umfasst das gesamte Verwaltungshandeln. Sie hat
insbesondere folgende Aufgaben:
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1. Untersuchung der Recht- und der Ordnungsmanigkeit, der Zweckmaligkeit und der
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns,

2. Prufung der Verwaltungs- und Arbeitsablaufe auf Qualitat, Effizienz und Effektivitat;
dabei soll sie auch Verbesserungen vorschlagen,

3. Prufung der Wirksamkeit von Dienst- und Fachaufsicht und des Risikomanagements,

4. Unterstltzung der Dienststellenleitung etwa bei der Wahrnehmung ihrer
Gesamtverantwortung.

(3) Die Innenrevision ist unmittelbar der Dienststellenleitung unterstellt, wird in deren
Auftrag tatig und hat ein unmittelbares Vortragsrecht. Sie hat ein‘uneingeschranktes
Prufungs- und Informationsrecht. Die Tatigkeit in der Innenrevision,ist mit der Austibung
von Fachaufgaben nicht vereinbar; tber Ausnahmen istidas'Einvernehmen mit dem
Senator fur Finanzen herzustellen.

(4) Bei Beteiligungen im Sinne des § 65 wirkt die zusténdige senatorische Behotrde darauf
hin, dass die Vorschriften des Teils Va entsprechend angewendet werden.

(5) Ein Anspruch auf Informationszugang nach dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz fur
Vorgéange der Innenrevision besteht nicht.

(6) Der Senat wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung die Aufgaben und die
Organisation, die Prufungsplanung und -durchfihrung und die Qualitatssicherung zu
regeln.

Teil VI
Landesunmittelbare juristische Personen
des offentlichen Rechts

§ 105
Grundsatz

(1) Far landesunmittelbare juristische Personen des o6ffentlichen Rechts gelten

1. die 88 106 bis 110,

2. die 88 1 bis 87 entsprechend,

soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. Die
Zustandigkeiten nach § 5, § 55 Abs. 2,870 Satz 2,8 71 Abs. 2,8 73,8 76 Abs. 1 und 8 79
Abs. 3 gelten auch fur die bremischen Hochschulen.
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(2) Fur landesunmittelbare juristische Personen des 6ffentlichen Rechts kann die
zustandige senatorische Behdrde im Einvernehmen mit dem Senator flr Finanzen und
dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen Ausnahmen von den in Absatz 1
bezeichneten Vorschriften zulassen, soweit kein erhebliches finanzielles Interesse der
Freien Hansestadt Bremen besteht.

§ 106
Haushaltsplan

(1) Das zur Geschéftsfuhrung berufene Organ einer landesunmittelbaren juristischen
Person des offentlichen Rechts hat vor Beginn jedes Haushaltsjahres einen Haushaltsplan
festzustellen. Er muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen, voraussichtlich
zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich bendétigten Verpflichtungsermachtigungen
enthalten und ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. In den.Haushaltsplan dirfen
nur die Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen eingestellt. werden, die zur Erflllung
der Aufgaben der juristischen Person notwendig sind.

(2) Hat die juristische Person neben dem zur Geschéftsfuhrung berufenen Organ ein
besonderes Beschlussorgan, das in wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zu
entscheiden oder zuzustimmen oder die Geschaftsfuhrung zu tberwachen hat, so hat
dieses den Haushaltsplan festzustellen. Das zur Geschaftsfihrung berufene Organ hat
den Entwurf dem Beschlussorgan vorzulegen.

§ 107
Umlagen, Beitrage

Ist die landesunmittelbare juristische Person des offentlichen Rechts berechtigt, von ihren
Mitgliedern Umlagen oder Beitrage zu‘erheben, so ist die Hohe der Umlagen oder der
Beitrage fur das neue Haushaltsjahr gleichzeitig mit der Feststellung des Haushaltsplans
festzusetzen.

§ 108
Genehmigung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Umlagen oder der Beitrdge bedrfen bei
landesunmittelbaren juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts der Genehmigung der
zustandigen senatorischen Behorde. Die Festsetzung der Umlagen oder der Beitrage
bedarf auRerdem der Genehmigung des Senators fur Finanzen. Der Haushaltsplan und
der Beschluss uber die Festsetzung der Umlagen oder der Beitrage sind der zustandigen
senatorischen Behérde spatestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres
vorzulegen. Der Haushaltsplan und der Beschluss kénnen nur gleichzeitig in Kraft treten.
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§ 109
Rechnungslegung, Priifung, Entlastung

(1) Das zur Geschaéftsfihrung berufene Organ der landesunmittelbaren juristischen Person
des offentlichen Rechts hat unverzuglich, spatestens bis zum Ablauf des nachsten
Haushaltsjahres, eine Rechnung aufzustellen. Eine Verpflichtung, entsprechend & 80 fir
jedes Haushaltsjahr durch die abgeschlossenen Blicher Rechnung zu legen, bleibt
unberihrt.

(2) Die Rechnung ist, unbeschadet einer Prifung durch den Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen nach § 111, von der durch Gesetz oder Satzung bestimmten Stelle
alsbald zu prifen. Die Satzungsvorschrift tber die Durchfihrung der Prufung bedarf der
Zustimmung der zustandigen senatorischen Behorde im Einvernehmen'mit dem Senator
fur Finanzen und dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen.

(3) Die Entlastung erteilt die zustéandige senatorische Behorde. Ist ein besonderes
Beschlussorgan vorhanden, obliegt inm die Entlastung, Uber'sie ist innerhalb eines Jahres
nach Aufstellung der Rechnung zu entscheiden. Die Entlastung bedarf dann der
Genehmigung der zustandigen senatorischen Behérde.

§ 110
Wirtschaftsplan

Landesunmittelbare juristische Personen des éffentlichen Rechts, bei denen ein
Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweckmaRig ist,
haben einen Wirtschaftsplan aufzustellensBuchen sie nach den Regeln der
kaufmannischen doppelten Buchfihrung, stellen sie einen Jahresabschluss sowie einen
Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschrift des 8 264 Abs. 1 Satz 1 des
Handelsgesetzbuchs auf.

§111
Prufung durch den Rechnungshof

(1) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen prift die Haushalts- und
Wirtschaftsfuhrung der landesunmittelbaren juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts.
Die 88 89 bis 99, 88 102, 103 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Fur landesunmittelbare juristische Personen des 6ffentlichen Rechts kann die
zustandige senatorische Behdrde im Einvernehmen mit dem Senator fir Finanzen und
dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen Ausnahmen von Absatz 1 zulassen,
soweit kein erhebliches finanzielles Interesse der Freien Hansestadt Bremen besteht. Die
nach bisherigem Recht zugelassenen Ausnahmen bleiben unberihrt.
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§112
Sonderregelungen

(1) Auf die landesunmittelbaren Trager der gesetzlichen Krankenversicherung, der
gesetzlichen Unfallversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung einschlief3lich
der Altershilfe fir Landwirte ist nur § 111 anzuwenden, und zwar nur dann, wenn sie
aufgrund eines Gesetzes der Freien Hansestadt Bremen von der Freien Hansestadt
Bremen Zuschusse erhalten oder eine Garantieverpflichtung der Freien Hansestadt
Bremen gesetzlich begrundet ist. Auf die Verbénde der in Satz 1 genannten
Sozialversicherungstrager ist unabhangig von ihrer Rechtsform § 111 anzuwenden, wenn
Mitglieder dieser Verbande der Prifung durch den Rechnungshof der Freien Hansestadt
Bremen unterliegen. Auf sonstige Vereinigungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung
finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung.

(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer landesunmittelbaren.juristischen Person des
offentlichen Rechts sind unabhangig von der Hohe der Beteiligung der Freien Hansestadt
Bremen § 65 Abs. 1 Nr. 3 und 4 und Abs. 2, 3 und.4, § 68 Abs. 1 und § 69 entsprechend, §
111 unmittelbar anzuwenden. Fir Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen
Person des privaten Rechts, an denen die in Satz Isgenannten Unternehmen unmittelbar
oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt sind, gelten die 88 53 und 54 des
Haushaltsgrundsatzegesetzes und die 88 65 bis 69 entsprechend.

(3) Auf Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Sinne von Artikel 137
der Verfassung des Deutschen Reiches vom:11. August 1919 ist Teil VI nicht anzuwenden.

(4) Auf Wasser- und Bodenverbande.sind die Genehmigungsvorbehalte in § 108 Satz 1
und 2 und 8§ 109 Abs. 3 Satz 3 furden Haushaltsplan, die Festsetzung der Beitrdge und
die Entlastung der Verbandsorgane sowie die Monatsfrist in § 108 Satz 3 fur die Vorlage
des Haushaltsplans und des Beitragsbeschlusses nicht anzuwenden. Die
Verbandssatzung kann.weitere Ausnahmen von entsprechend geltenden Vorschriften der
88 1 bis 87 vorsehen; die' nach diesen Vorschriften im Verband zustandigen Stellen sind in
der Satzung zu bestimmen:

Teil VII
Sondervermdgen

§ 113
Grundsatz

Auf Sondervermdgen der Freien Hansestadt Bremen sind die Teile | bis 1V, Va, VIl und IX
dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund
eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. Der Rechnungshof der Freien Hansestadt
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Bremen pruft die Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung der Sondervermdgen, Teil V dieses
Gesetzes ist entsprechend anzuwenden.

Teil VIII
Entlastung

§114
Entlastung

(1) Der Senat hat der Burgerschaft Uber alle Einnahmen und Ausgaben im Laufe des
nachsten Rechnungsjahres Rechnung zu legen. Die Burgerschaft beschliel3t aufgrund der
Rechnung und des jahrlichen Berichts des Rechnungshofes der Freien Hansestadt
Bremen Uber die Entlastung des Senats.

(2) Die Burgerschaft stellt die wesentlichen Sachverhalte fest‘und beschliel3t Gber
einzuleitende MalRnahmen. Sie kann Sachverhalte wiederaufgreifen, soweit Malihahmen
nicht zu dem beabsichtigten Erfolg geftihrt haben.

(3) Die Burgerschaft kann den Rechnungshof zur'weiteren.Aufklarung einzelner
Sachverhalte auffordern.

) Teil IX
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§ 115
Offentlich-rechtlicheDienst> oder Amtsverhaltnisse

Vorschriften dieses Gesetzes filr Beamte sind auf andere offentlich-rechtliche Dienst- oder
Amtsverhaltnisse entsprechend.anzuwenden.

§ 116
Endgiiltige Entscheidung

(1) Soweit dieses Gesetz Befugnisse des Senators fur Finanzen enthalt, kann die
zustandige senatorische Behorde Gber die Malinahme des Senators fir Finanzen die
Entscheidung des Senats einholen; der Senat entscheidet anstelle des Senators fur
Finanzen endguiltig.

(2) Der Einwilligung des Senators fur Finanzen bedarf es ausnahmsweise nicht, wenn
sofortiges Handeln zur Abwendung einer der Freien Hansestadt Bremen drohenden
unmittelbar bevorstehenden Gefahr erforderlich ist, das durch die Notlage gebotene Mal3
nicht Gberschritten wird und die Einwilligung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Zu
den getroffenen MalRnahmen ist die Genehmigung des Senators fir Finanzen
unverzuglich einzuholen.
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§117
(aufgehoben)

§ 118
Geltung in den Gemeinden

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten mit Ausnahme des § 18a Absatz 7 auch fir die
Stadtgemeinde Bremen.

(2) Fur die Stadtgemeinde Bremerhaven gelten die Vorschriften dieses Gesetzes mit
Ausnahme der 88 18a Absatz 7, § 71a, 88 bis 94, 96 bis 104 und § 114 entsprechend. Die
in der Stadtgemeinde Bremerhaven zustandigen Stellen sind unter Beachtung der
Verfassung fur die Stadt Bremerhaven durch Ortsgesetz zu bestimmen: Die
Zustandigkeiten nach § 5, soweit es sich um den Erlass allgemeiner. Vorschriften zu
diesem Gesetz handelt, sowie nach § 55 Abs. 2, § 71 Abs{ 2, 8 #3,,8 76 Abs. 1 und § 79
Abs. 3 gelten auch flr die Stadtgemeinde Bremerhaven.

(3) Die Stadtgemeinde Bremerhaven hat ein vom Magistrat.unabhangiges
Rechnungspriufungsamt einzurichten, das die Rechnungen, das Vermogen und die
Schulden, die Verwahrungen und Vorschisse, die Wirtschaftsfihrung der wirtschaftlichen
Unternehmen und die Betatigung der Stadtgemeinde Bremerhaven als Gesellschafter
oder Aktionar in Unternehmen mit eigenerRechtspersonlichkeit nach n&herer Bestimmung
des Ortsrechts zu prufen hat. Die Stadtverordnetenversammlung kann dem
Rechnungspriufungsamt weitere Aufgaben Ubertragen.

(3a) Dem Rechnungsprifungsamt sindspersonenbezogene Daten aus Personalakten zur
Verfliigung zu stellen, soweit sie zur Aufgabenerfillung des Rechnungsprifungsamtes
erforderlich sind.

(4) Fur die Stadtgemeinde Bremerhaven bedurfen der Genehmigung der Aufsichtsbehdérde

1. die Haushaltssatzung hinsichtlich

a) des Gesamtbetrages der Verpflichtungserméachtigungen

b) des Gesamtbetrages der Kredite

c) des Hochstbetrages der Kassenverstarkungskredite

d) der Hohe der Steuer- und Hebesatze
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der Feststellung einer Ausnahmesituation geman Artikel 131a Absatz 3
Landesverfassung

f)  der Einhaltung der anteiligen Sanierungsverpflichtungen gemaf § 18b,

2. die Aufnahme der einzelnen Kredite, sobald die Kreditaufnahmen nach § 19 des

Gesetzes zur Forderung der Stabilitdt und des Wachstums der Wirtschaft beschrankt

worden sind,

3. Rechtsgeschéfte, die der Aufnahme von Krediten wirtschaftlich gleichkommen, soweit

es sich nicht um Geschafte der laufenden Verwaltung handelt,

4. die VerauRerung von Vermdgensgegenstanden unter inrem Wert,

5. der Verkauf oder Tausch von Grundstticken oder grundstiicksgleichen Rechten sowie

Rechtsgeschéfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen,

6. die VerauRerung von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen,

7. die VeraulBerung oder wesentliche Ver&nderung von Sachen, die einen besonderen
wissenschaftlichen, geschichtlichen oder kiinstlerischen Wert haben.

(4a) Die Genehmigungen der Aufsichtsbehdrde nach Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a
und b sollen unter dem Gesichtspunkt-einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder
versagt werden; sie kbnnen unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die
Aufsichtsbehdrde soll den Haushalt'nur genehmigen, wenn die
landesverfassungsrechtlichen Vorgaben zur Schuldenbegrenzung eingehalten werden.

(4b) Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein
Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In dem Konzept nach Satz 1 ist festzulegen,

1. innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht,

2. wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und

3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in kinftigen Jahren vermieden

werden soll. Das Konzept nach Satz 1 ist spatestens mit der Haushaltssatzung zu
beschlie3en und der Aufsichtsbehérde mit dieser vorzulegen. Ist bereits im Vorjahr ein

Konzept nach Satz 1 aufgestellt worden, ist dem Konzept flr das aktuelle Jahr ein Bericht
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Uber den Erfolg der vorgenommenen Haushaltssicherungsmal3hahmen
(Haushaltssicherungsbericht) beizuftigen. Auf Anforderung der Aufsichtsbehorde hat das
Rechnungsprifungsamt zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

(5) Die Aufsichtsbehérde kann Rechtsgeschafte der Stadtgemeinde Bremerhaven nach
Absatz 4 Nummern 4 bis 7 von der Genehmigungspflicht freistellen, wenn sie zur Erfullung
bestimmter Aufgaben abgeschlossen oder ihrer Natur nach regelmafig wiederkehren oder
wenn bestimmte, von der Aufsichtsbehorde festzusetzende Wertgrenzen nicht
uberschritten werden.

(6) Geschafte des burgerlichen Rechtsverkehrs, die ohne die nach Absatz 4 Nummern 2
bis 7 erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehérde abgeschlossen werden, sind
unwirksam.

(7) Der 8 5 Absatz 1, 88 9 bis 11, 8 12 Absatz 1 des Gesetzes zur Forderung der Stabilitat
und des Wachstums der Wirtschaft sowie 8 50 des Gesetzes uber die Grundsatze des
Haushaltsrechts des Bundes und der Lander gelten sinngemaf fur die Haushaltswirtschaft
der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven.

§ 119
Anderung des Gesetzes iiber die.Rechnungspriifung
in der Freien Hansestadt Bremen

[Anderungsanweisungen zum Gesetz ilber die:'Rechnungspriifung in der Freien
Hansestadt Bremen vom 22. Dezember 1966 (Brem.GBI. S. 221 - 1103-a-1).]:

| § 119a
Ubergangsregelung

Fur die Haushalte bis einschlieRlich des Jahres 2019 sind die Vorschriften der
Landeshaushaltsordnung in threr am 23. Mai 2019 geltenden Fassung weiter
anzuwenden.

§120
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Absatz 2 am 1. Januar 1972 in Kratft.

(2) 8 118 Abs. 2 Satz 2 tritt am Tage nach der Verkindung dieses Gesetzes in Kraft. Die
Stadtgemeinde Bremerhaven ist verpflichtet, die zustandigen Stellen bis zum 1. Januar
1972 zu bestimmen.

(3) Zugleich treten als Landesrecht aul3er Kraft:

1.
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10.

11.

die Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1922 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. April 1930 (SaBremR - ReichsR 63-c-1) und die dazu
ergangenen Anderungs- und Erganzungsgesetze,

das Gesetz Uber die Haushaltsfuhrung, Rechnungslegung und Rechnungsprifung
der Lander und Uber die vierte Anderung der Reichshaushaltsordnung vom 17. Juni
1936 (SaBremR - ReichsR 63-c-2),

das Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. Marz 1934 (SaBremR -
ReichsR 63-d-1),

die Dritte Verordnung des Reichsprasidenten zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen und zur Bekampfung politischer Ausschreitungen vom 6. Oktober 1931
(SaBremR - ReichsR 63-e-1), Funfter Teil: Handels- und Wirtschaftspolitik, Kapitel
VI,

die Verordnung zur Durchflihrung der Vorschriften tber die Prifungspflicht der
Wirtschaftsbetriebe der 6ffentlichen Handvom 30. Marz 1933 (SaBremR - ReichsR
63-e-2),

die Verordnung Uber die Rechnungslegung und Rechnungsprifung wahrend des
Krieges vom 5. Juli 1940 (SaBremR =ReichsR 63-d-2),

die Rucklagenverordnung vom 5. Mai 1936 (SaBremR - ReichsR 2013-a-1),

die Verordnung tber die Aufstellung und Ausfihrung des Haushaltsplans der
Gemeinden (GemHVO) vom 4. September 1937 (SaBremR - ReichsR 2013-a-2),

die Verordnung uber das Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (KuRVO)
vom 2. November 1938 (SaBremR - ReichsR 2013-a-3),

die Eigenbetriebsverordnung vom 21. November 1938 (SaBremR 2013-a-4),

die in Gesetzen Uber die einzelnen landesunmittelbaren juristischen Personen des
offentlichen Rechts enthaltenen Vorschriften, soweit sie mit § 111 und § 112 Abs. 2
nicht vereinbar sind; entsprechende Satzungsbestimmungen sind dem § 111
anzupassen. Ferner treten diejenigen Vorschriften anderer Gesetze aul3er Kraft, die
mit den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht vereinbar sind.
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(4) Soweit in anderen Gesetzen auf die nach Absatz 3 aufgehobenen Bestimmungen
Bezug genommen wird, treten an ihre Stelle die Vorschriften dieses Gesetzes.

Bremen, den 25. Mai 1971

Der Senat

Seite 56 von 56



	Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen (Landeshaushaltsordnung - LHO)
	Landeshaushaltsordnung
	Teil I Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan 
	§ 1 Feststellung des Haushaltsplans
	§ 1a Produkthaushalt
	§ 2 Bedeutung des Haushaltsplans
	§ 3 Wirkungen des Haushaltsplans
	§ 4 Haushaltsjahr
	§ 5 Verwaltungsvorschriften
	§ 6 Notwendigkeit der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
	§ 7 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung
	§ 8 Grundsatz der Gesamtdeckung
	§ 9 Beauftragter für den Haushalt
	§ 10 Unterrichtung der Bürgerschaft
	§ 10a Unterrichtung der Bürgerschaft bei Staatsverträgen

	Teil II Aufstellung des Haushaltsplans 
	§ 11 Vollständigkeit und Einheit, Fälligkeitsprinzip
	§ 12 Geltungsdauer der Haushaltspläne
	§ 13 Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan
	§ 14 Übersichten zum Haushaltsplan Funktionenplan
	§ 15 Bruttoveranschlagung, Selbstbewirtschaftungsmittel
	§ 16 Verpflichtungsermächtigungen
	§ 17 Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Stellenplan
	§ 18 Kreditermächtigungen
	Fußnoten
	§ 18a Strukturelle Nettokreditaufnahme
	§ 18b Kontrollkonto
	§ 18c Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen
	§ 18d Sanierungsverpflichtungen für die Haushalte ab dem Jahr 2020
	§ 19 Übertragbarkeit
	§ 20 Deckungsfähigkeit
	§ 21(aufgehoben)
	§ 22 Sperrvermerk
	§ 23 Zuwendungen
	§ 24 Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben
	§ 25 Überschuss, Fehlbetrag
	§ 26 Betriebe, Sondervermögen, Zuwendungsempfänger
	§ 27 Voranschläge
	§ 28Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans
	§ 29 Vorlage an die Bürgerschaft
	§ 30 Vorlagefrist
	§ 31 Finanzplanung, Berichterstattung zur Finanzwirtschaft
	§ 32 Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsplans
	§ 33 Nachtragshaushaltsgesetze

	Teil III Ausführung des Haushaltsplans 
	§ 34 Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung der Ausgaben
	§ 35 Bruttonachweis, Einzelnachweis
	§ 36 Aufhebung der Sperre
	§ 37 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
	§ 38 Verpflichtungsermächtigungen
	§ 39 Gewährleistungen, Kreditzusagen
	§ 40 Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung
	§ 41 Haushaltswirtschaftliche Sperre
	§ 42 Konjunkturpolitisch bedingte zusätzliche Ausgaben
	§ 43 Kassenmittel
	§ 44 Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen
	§ 45 Sachliche und zeitliche Bindung
	§ 46 Deckungsfähigkeit
	§ 47(aufgehoben)
	§ 48 Einstellung und Versetzung von Beamten
	§ 49 Einweisung in eine Planstelle, Besetzung von Planstellenund Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
	§ 50 Personalbewirtschaftung
	§ 51 Besondere Personalausgaben
	§ 52 Nutzungen und Sachbezüge
	§ 53 Billigkeitsleistungen
	§ 54 Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben
	§ 55 Öffentliche Ausschreibung
	§ 56 Vorleistungen
	§ 57 Verträge mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes
	§ 58 Änderung von Verträgen, Vergleiche
	§ 59 Veränderung von Ansprüchen
	§ 60 Vorschüsse, Verwahrungen
	§ 61 Interne Verrechnungen (Erstattungen)
	§ 62 Kassenverstärkungsrücklage, sonstige Rücklagen
	§ 63Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen
	§ 64 Grundstücke
	§ 65 Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen
	§ 66 Unterrichtung des Rechnungshofes
	§ 67 Prüfungsrecht durch Vereinbarung
	§ 68 Zuständigkeitsregelungen
	§ 69 Unterrichtung des Rechnungshofes

	Teil IV Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung 
	§ 70 Zahlungen
	§ 71 Buchführung
	§ 71a Buchführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen staatlicher Doppik
	§ 72 Buchung nach Haushaltsjahren
	§ 73 Vermögensnachweis
	§ 74 Buchführung bei Betrieben der Freien Hansestadt Bremen
	§ 75 Belegpflicht
	§ 76 Abschluss der Bücher
	§ 77 Kassensicherheit
	§ 78 Unvermutete Prüfungen
	§ 79 Landeskassen, Verwaltungsvorschriften
	§ 79a Einheitspersonenkonto
	§ 80 Rechnungslegung
	§ 81 Gliederung der Haushaltsrechnung
	§ 82 Kassenmäßiger Abschluss
	§ 83 Haushaltsabschluss
	§ 84 Abschlussbericht
	§ 85 Übersichten zur Haushaltsrechnung
	§ 86 Vorlage des Vermögensnachweises
	§ 87 Rechnungslegung der Betriebe der Freien Hansestadt Bremen

	Teil V Rechnungsprüfung
	§ 88 Aufgaben des Rechnungshofes
	§ 89 Prüfung
	§ 90 Inhalt der Prüfung
	§ 91 Prüfung bei Stellen außerhalb der bremischen Verwaltung
	§ 92 Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen
	§ 93 Gemeinsame Prüfung
	§ 94 Zeit und Art der Prüfung
	§ 95 Auskunftspflicht
	§ 96 Prüfungsergebnis
	§ 97 Bericht
	§ 98 Aufforderung zum Schadensausgleich
	§ 99 Angelegenheiten von besonderer Bedeutung
	§ 100 Vorprüfung
	§ 101 Rechnung des Rechnungshofes
	§ 102 Unterrichtung des Rechnungshofes
	§ 103 Anhörung des Rechnungshofes
	§ 104 Prüfung der juristischen Personen des privaten Rechts

	Teil Va Innenrevision
	§ 104a Rechtsstellung und Aufgaben der Innenrevision 

	Teil VI Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 
	§ 105 Grundsatz
	§ 106 Haushaltsplan
	§ 107 Umlagen, Beiträge
	§ 108 Genehmigung des Haushaltsplans
	§ 109 Rechnungslegung, Prüfung, Entlastung
	§ 110 Wirtschaftsplan
	§ 111 Prüfung durch den Rechnungshof
	§ 112 Sonderregelungen

	Teil VII Sondervermögen
	§ 113 Grundsatz

	Teil VIII Entlastung
	§ 114 Entlastung

	Teil IX Übergangs- und Schlussbestimmungen
	§ 115 Öffentlich-rechtliche Dienst- oder Amtsverhältnisse
	§ 116 Endgültige Entscheidung
	§ 117 (aufgehoben)
	§ 118 Geltung in den Gemeinden
	§ 119 Änderung des Gesetzes über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen
	§ 119a Übergangsregelung
	§ 120 Inkrafttreten




